
... UND WIEDER () 
WEIHNACHTET. ES 

Weihnachten naht und die Menschen be­
finden sich im Gliick der Vorfreude, am 
Heiligen Abend zu schenken und besr:Jzenld 
zu werden. Möge es jederma1111 beschie­
den sein, dieses Fest der Freude und des 
Friedens mft Liebe begehen zu i,örmen. 
Friede allen Menschen auf Erden. 
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. lllE YERSICHUUN&SlWEl&E 

VERSICHERUNG 

DIE 6l!OSSE ÖSTEl!IWCHISCHE YEl!SICH[l!UN6SANSTALT 
lrlE■LllHIUSl l·fELIHHI 

Die Versicherungsanstalt der öster­

reichischen Bun�esländer ist stolz, seit 

Jahrzehnten als Vertrauensanstalt der 

Beamten der österreichischen Exeku­

tive zu gelten und kann mit Genug­

tuung auf Versicherungsleistungen ver­

weisen, die in den Kreisen der Gen­

darmerie höchste - Anerkennung ge­

funden haben. 

Unser iversierter Mitarbeiterstab in 

Stadt -und Land steht den Angehöri­

gen der Exekutive weiterhin jederzeit 

gerne in allen Versicherungsfragen zur 

Verfügung. 
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Sonderkre ife: 

2 KLASSEN IN EINEM 

Raum V:ie im Großen -

Sparsam wie der Kleinste . 
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Die vom Straßenrand einzuhaltende Distanz 
j Von Dr.' HANS KREHAN, Rechtsanwalt und Verteidiger in Strafsachen 1 

Nach § 13 (2) StrPolG (§ 15 [2) StrPolO) h3t der ·Füh­
rer mit seinem Fahrzeug in der Regel so nahe an den 
Rand der Fahrbahn z1:1 fahren, als es ohne Gefährdung 
oder Belästigung der :iuf der etwa anschließenden Ver­
kehrsfläche (Gehweg, Radweg, Parkplatz und dergleichen) 

atlefindlichen Straßenbenützer und ohne Beschädigung von 
'W':xegenständen (Laternen, Bäumen, Geländern und der­

gleichen) möglich ist. Ist kein Gehsteig (Bankett, Radweg) 
vorhanden, so hat der Führer auf Fußgänger und Ra9-
fahrer besondere Rücksicht zu nehmen. 

Wenn auch die Gesetzesstelle anscheinend' klar und 
ziemlich eindeutig erscheint, so ist doch im einzelnen 
Falle oft die Frage bestritten, ob der Lenker des Fahr­
zeuges nicht zu nahe an den Rand der Fahrbahn heran­
gefahren ist. Besonders der Lenker eines Kraftfahrzeuges, 

. der erst kurze Zeit fährt, begeht den Fehler, entweder 
zu nahe an den Rand der Fahrbahn oder zu sehr in der 
Mitte der Straße zu fahren. Dem Anfänger fehlt das 
erst durch Erfahrung erlernbare Gefühl, wie er auf der 
Straße zu fahren hat und welche Distanz er insbesondere 
vom Straßenrand einzuhalten hat. Er wird aber auch 
nicht viel:klüger, wenn er sich den eingangs zitierten § 13 
(2) StrPolG v'.lr Augen hält. Er muß ..:.. das weiß er aus 
§ 13 (1) StrPolG - mit seinem Fahrzeug die rechte Seite 
der Fahrbahn im Sinne der Bewegungsrichtung einhalten. 

Welche _Distanz der Führer eines Fahrzeuges vom Stra­
ßenrand einzuhalten hat, hängt davon ab, ob die Straße 
einen Gehsteig (Bankett, Radweg) hat oder nicht. Wenn 

. die Straße keinen Gehsteig hat, dann dürfen die Fußgänger 
auch auf der Straße gehen; sie müssen allerdings auf 
dem rechten Rand der Fahrbahn gehen; hat aber die 

-
traße einen Gehsteig, dann müssen die-Fußgänger diesen 
enützen. 

' Nähere Aufschlüsse über unsere Frage gibt der Oberste 
Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 13. Mai 1957, 
5 Os 217/57. Die Entscheidung verweist vor allem auf die 
Rechtsregel des § 15 (2) StrPolO, wonach der Fahrer nur 
in der Regel verpflichtet ist, so nahe_ an den rechten Rand 
der Fahrbahn im Sinne seiner Bewegungsrichtung zu fah­
ren als es ohne Gefährdung der auf der etwa anschlie­
ßenden Verkehrsfläche befindlichen Straßenbenützer und 
ohne Beschädigung von Gegenständen · möglich ist. Dazu 
kommt noch, was in dieser Entscheidung auch noGh her­
vorgehoben. wird, daß der Fahrer dort; wo neben der 
Fahrbahn kein Gehsteig vorhanden ist, auf Fußgänger 
und Radfahrer besondere Rücksicht zu nehmen hat. Für 
die Frage nun, ob ein Kraftfahrer auf der rechten Stra­
ßenseite .g a n z  rechts zu fahren hat, ist nach Ansicht 
des Obersten Gerichtshofes von Bedeutung, ob die Straße 
einen Gehsteig (Bankett oder Radweg) hat oder nicht. 
Hat die Straße keinen Gehsteig, so muß der Fahrer eines 
Kraftfahrzeuges damit rechnen, daß sich möglicherweise 
auf dem rechten Rand der rechten Fahrbahn auch Fuß­
gänger und Radfahrer bewegen. Deshalb aber auch kann, 
wie der Oberste Gerichtshof weiter ausführt, in diesem 
Fall - ,,insbesondere - bei Dunkelheit - nicht ver1angt 
werden, daß der Fahrer äußerst rechts fährt, er muß 
vielmehr einen angemessenen Raum für Fußgänger usw. 
freilassen. Es kann daher ... nicht beanstandet werden, 
wenn der Fahrer deshalb vom äußersten rechten Fahr­
bahnrand entfernt fährt und darum nur· einen Abstand 

von ... 20 bis 30 cm von der Fahrbahnmitte einhält." 
Der Grundsatz für die vom Straßenrand einzuhaltende 

Distanz geht jedenfalls dahin, daß der F_ahrer möglichst 
rechts zu fahren hat. Wo der Fahrer, tatsächlich zu fahren 
hat, hängt aber nicht nur davon ab, ob ein Gehsteig vor­
handen ist, sondern auch von der Breite der Straße. 

. Bei einer schmalen Straße kann es sein, daß der Fahrer 
möglichst rechts schon dann fährt, wenn er gegen die 

· Mitte der Straße zu fährt. Ist aber die Straße breit, und 
ist außerdem ein Gehweg vorhanden, dann muß der Fah­
rer rechts im Sinne des § 13 (2) Satz 1 StrPolG fahren. 
Wie viele Zentimeter der Fahrer nun vom rechten Straßen­
rand und der Straßenmitte entfernt fahren muß, ·kann 
nicht allgemein gesagt werden. Es kommt hiebe1 nicht 
nur auf die Straßenbreite, sondern auch· auf die B�schaf­
fenheit der Straße und die Umstände des einzelnen Fal­
les an. Selbstverständlich muß der Fahrer ausweichen, 
wenn der rechte Straßenrand dortselbst infolge eines 
Hindernisses nicht befahrbar ist. Auch hier gilt die allge­
meine Regel des § 7 StrPolG, wonach jedermann auf der 
Straße verpflichtet ist, Rücksicht auf den Straßenverkehr 
zu nehmen und die zur Wahrung der Ordnung, Sicher­
heit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderliche Vor­
sicht und Aufmerksamkeit anzuwenden. Diese Sorgfalts­
pflicht gebietet jedenfalls eine ausreichende Distanz, 
wenn der Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer 
überholt oder begegnet. Großer Sorgfalt bedarf insbe­
sondere das Von-hinten-vorbeifahren an Fußgängern, wenn 
der von diesen rechts neben der Straße bef�ndliche Geh­
weg höhengleich mit der Fahrbahn ist. Mit einem solch=n 
Fall beschäftigte sich der Bundesgerichtshof der Deutschen 
Bundesrepublik in seinem Urteil vom 27. Juni 1957, 4 StR 
188/57. Nach dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden 
Sachverhalt fuhr ein Kraftfahrer mit seinem Wagen auf 
einer Bundesstraße durch ein Dorf. Beim Ausweichen vor. 
einem entgegenkommenden Möbellastzug fuhr der Kraft­
fahrer m1t einer Geschwindfgkeit von· 40 km/h ·in. einer 
Entfernung von nur 40 cm an dem rechts neben der 
Straße befindlichen, nicht erhöhten Gehstreifen von 50 cm 
Breite entlang. Ein dort gehender Fußgänger drehte sich 
nach rückwärts um und tat, wie dies nicht selten vor­
kommt, einen halben oder einen ganzen Schritt zur 

Die „Illustrierte Rundschau 

der Gendarmerie" 

wünscht allen ihren Freunden, 

Mitarbeitern und Lesern 

ein frohes Weihnachtsfest! 

.. 
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Die Bedeutung der Reklame 
Von Gend.-Patrouillenleiter KARL MAYER, Gendarmeriepostenkommando Oed, Niederösterreich 

„Reklame" ist ein Schlagwort unserer Zeit; es ist ein 
Synonym für Anpreisung, Empfehlung oder Werbung. 
„Reklame" ist aus dem Vokabular unseres Wortschatzes 
nicht melu wegzudenken. Wir kennen sie als jenes Mittel, 
mit dem immer neue Bedürfnisse- geweckt werden. 

· Produktion und Handel drängen förmlich zum Einsatz
durchschlagskräftiger Propagandamittel, um den Arbeits­
markt stabil zu erhalten. Die Reklame ist sozusagen ein 
notwendiges U ebel im .Konkurrenzkampf der Produzenten, 
die mit allen nur erdenklichen Mitteln einer möglichst 
raffinierten Kundenwerbung versuchen, derr gewünschten 
Geschäftserfolg zu erreichen. 

Die enorme wirtschaftliche Bedeutung der Reklame 
darf nämlich keineswegs übersehen werden. Zum Beispiel 

' steht unter den vielen Ursachen, die für die gegenwärtig 
in Amerika herrschende Rezession verantwortlich gemacht 
werden, das · Nachlassen der Werbung an erster Stelle. 
S'?weit die Ueberzeugung maßgebender Wirtschaftsdiagno­
stiker. Der Verbrauch ist also eindeutig zur Funktion 
der Propaganda geworden, die Produktion und der Handel 
stehen und fallen damit; mit einem Wort: die Wirtschaft 
ist bis zu einem gewissen Grad werbeabhängig. Man kann 
beobachten, daß es oft einzig und allein eine bestimmte 
Werbemethode ist, die bewirkt, daß ein Artikel, wenn er 
einmal auf den Markt gebrach\ worden ist, ,,einschlägt". 

Der Kunde oder Interessent wird durch entspreehende 
Anpreisung und Aufklärung zum Kauf angeregt. Die so­
genannten „Weißen Wochen" oder die alljährlich stattfin­
dende_n Ausverkäufe sind auch nichts anderes als ein 
Mittel zum Zweck. Man verkauft Qualitätswaren zum 
Teil zu niedrigen Preisen, wodurch der Umsatz gesteigert 
wird. Vor allem aber, �vas besonders wichtig ist, kommt 
der Geschäftsmann' dabei in Kontakt mit anderen als 
seinen Stammkuncden; er e;weitert mit dieser simplen 
Werbemethode seinen Kundenkreis. Und so wird der Kreis­
lauf der Prosperität angekurbelt. 

Um aber zu erreichen, daß immer neue Bedürfnisse 
neue Kauflust schaffen, welche die Produktion in Gang 
hält, den- Menschen Arbeit versehafft und durch deren 
Einkommen aus Kauflust Kaufmöglichkeit macht, ist die 
Reklame schon zu einer Wissenschaft geworden. 

Jede Reklame ist bestrebt, die beste zu sein, und wird 
dieses Ziel mit allen Erfordernissen der modernen Werbe­
psychologie zu erreichen trachten. Je mehr eine Werbung 
über der momentanen Reizschwelle der menschlichen 
Sinne, also unserer jewei:igen Aufnahmefähigkeit liegt, 
um so mehr verspricht sie die erwünschte Publikums­
werbung. Je mehr und je eher sie imstande ist, die ruhige 
Stimmung und den gelassenen Gedankenflug eines Men­
schen zu unterbrechen, um so besser wird sie .wahrgenom­
men und desto länger bleibt sie dann in der Erinnerung 
des damit Angesprochenen erhalten. Jede Reklame bedarf 
der' Aufmerksamkeit des Passanten und muß daher Mittel 
anwerideri, um diese zu erregen. 

Plakatwerbung spricht erfahrungsgemäß am meisten an. 
Es darf aber dabei nicht übersehen werden, daß das 
Plakat nur dann beste Werbewirkung erreicht, wenn es 
sich als geeigneter Mittler zwischen Ware und Käufer 
erweist. 

Dem gleichen Zweck dienen aber auch Presse, Rund­
funk und Film. In anderen Ländern wird selbst schon 
die Tiefenpsychologie in den Dienst der Konjunktur ge­
stellt; mit psychoanalytischen Methoden werden die 

Fahrbahn hin. Der Wagen erfaßte den Fußgänger, schleu­
derte ihn zu Boden und verletzte ihn tödlich. 

Wie der Bundesgerichtshof zunächst zutreffend aus­
führt, muß ein Fußgänger in dieser Situation immer be­
denken, daß der Fahrer eines sich von hinten nähernden 
Fahrzeuges allenfalls ausweichen muß und dann nur mit 
einem kleinen Zwischenraum überholt. Der Fußgänger 
muß sich daher hüten, die Fahrbahn zu betreten. Der 
Kraftfahrer darf darauf vertrauen, daß ein erwachsenu 
Verkehrsteilnehmer der die Fahrbahn überqueren will, 
sich Gewißheit ver�chafft, ob er sein Vorhaben gefahrlos 
ausführen kann und dabei nicht weiter als unbedingt 
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_Wünsche des Käufers dem Umsatz dienlich gemacht. Für 
ihn wird der Konsument umworben, umschmeichelt und 
oft so lange bearb�itet, bis er zu einem Teil des Kol­
lektivs der Konsumentenschaft geformt worden ist. 

Die Ergebnisse einer psychologisch massiv geführten 
Reklame sind manchmal erstaunlich. Da stand zum Bei­
spiel vor kurzem in einer englischen Industriezeitung fol­
fender Werbetext einer Autofirma: ,,In unserem Wagen 
fühlst du dich .als der Mann, der du bis.t!" 

Tatsächlich sollen die Erzeugnisse dieser Firma die 
am meisten verkauften am Kontinent sein. 

Daraus kann man ersehen, daß der Werbefachmann 
dem Zug der Zeit folgt und das Auto zum Symbol der 
Persönlichkeit macht. 

Die Werbetechnik wertet sohin die psychische Struktur 
des Konsumenten, die sehr an der Oberfläche zu liegen 
scheint, mit den raffiniertesten Mitteln aus. 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, daß die 
Reklame einen Bestandteil des Wirtschaftsgefüges dar­
stellt - ja sie bildet darin sogar einen der bedeutend­
sten Faktoren. 
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In der stillen, heil'gen Nacht 

Weihnachtswundernd leuchten Augen 
in der stillen, heil'gen Nacht 
herzenswarme Blicke schaue� 
friedensnahe Weihnachtspracht. 

In den Stuben kleiner Hütten 
in Gemächern, glänzend fein 
überall nach guten Sitten 

' 

Weihnachtslieder klingen ein. 

Von den Bergen wandern Menschen 
tief ins Tal, zur Kirche hin, 
schauen nach der Höhe Grenzen 
geben Weihnacht einen Sinn. 

Weihnachtswunderland, orgelbrausend 
,,Stille Nacht" weltweit erschallt, 
bis. stimmgewaltig es in abertausend 
Menschenherzen widerhallt. 

Gend.-Revierinspektor OTTO JONKE 
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nötig in die Fahrbahn tritt. Zu einem solchen Vertrauen 
ist der Kraftfahrer um so mehr beim Vorhandensein 
eines Gehweges berechtigt. als ein vorsichtiger Fußgänger 
den Gehweg nicht verlä!st, wenn er dadurch sich oder 
andere gefährdet. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes 
hat nun der Kraftfahrer deshalb fahrlässig zu dem töd­
lichen Zusammenstoß beigetragen, weil der Zwischenraum 
von 40 Zentimetern, mit dem er den Fußgänger überholen 
wollte, nach Lage der Verhä"ltnisse zu gering war. Bei 
einem so geringen Zwischenraum hätte nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofes wenigstens die Geschwindigkeit von 
40 km/h stark vermindert werden müssen. 

Stierkalb als Pferdehaarlie.bhaber 
Von Gend.-Rayonsinspektor RUDOLF REITTER, Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommando!! für Salzburg 

In der Zeit vom 12. Juli 1958 bis 26. September 1958 
wurden im Raum Filzmoos, Bezirk St. Johann im Pongau, 
Salzburg, an insgesamt neun schönen Pferden, größten­
teils restlos, die Mähnen- und Schweifhaare durch einen 
vorerst unbekannten Täter entfernt, wodurch ein Sach­
schaden von zirka 15.000 S entstanden war. 

Filzmoos, eines der landschaftlich schönsten Gebiras­
dörfer Oesterreichs, umrahmt von herrlichen Hochwäld;rn 
und dem Dachsteinmassiv, wurde durch diese Vorfälle auf 
den Almen und Weiden aufgerüttelt. Ist, doch gerade in 
Filzmoos das Pferd noch ein treuer und begehrter Helfer 
der Bauern, da das steile Gelände nicht immer den Ein­
satz von Maschinen _gestattet. Der Wert der Pferde 
wurd�, abgesehen von der Verunstaltung, beträchtlich 
vermindert, da es ja drei bis vier Jahre dauert, bis 
Pferdehaare nachwachsen. 

. · Einern Täter kam man vorerst in keiner Weise näher,
dies trotz Vorpaßhalten, nächtlicher Streifen usw. Schließ­
lich wurde auch noch die Erhebungsabteilung des Landes­
gendarmeriekommandos für Salzburg mit zwei Bwmten 
eingesetzt. Während die Beamten in Filzmoos und Um­
gebung Ermittlungen durchführten; wurde ein neuerlicher 
Fall gemefdet, und zwar diesmal am Tage und in der 

��ähe eines Gehöftes auf einer Heimweide. Die Empörung 
\l!!!IIJ'llber diese Tathandlungen und vor allem über die Frech­

heit des mutmaßlichen Täters wuchs. Die· Erhebungen 

Der Angriff des Kalbes beginnt 

wurden deshalb noch intensiver betrieben und ein Dienst­
-hund, dies insbesondere zum Vorpaßhalten, eiqgesetzt. 

Da die Pferde fast nie in einmaligen Angriff�n ihrer 
Haare beraubt wurden, sondern stets mehrmals, bis zu 
fünfmal an einem Pferd, konnte man an einen gewinn-

. süchtigen Täter fast nicht mehr glauben. Die Schnitt­
stellen machten den Eindruck, als wenn ein schlechtes 
Messer verwendet worden wäre. Eine mikroskopische 
Untersuchung der Schnittstellen wurde daher ins Auge 
gefaßt. 

Im Laufe der Ermittlungen konnte sodann festgestellt 
werden, daß ein . etwas zurückgebliebenes, einjähriges 
Stierkalb dabei beobachtet wurde, wie es an der Mähne 
eines Pferd_es knabberte und leckte. Die Möglichkeit, daß 
eventuell em Kalb diese Schäden an den Pferden ange­
richtet hat, wurde von allen Bauern und sonstigen Fach­
leuten für unmöglich g.ehalten, zumal die Mähne bei 
einigen Pferden und auch die Schweifhaare ziemlich glatt 
abgetrennt waren. Weiter konnte dann ermittelt werden, 
daß das vorerwähnte Kalb stets auf derselben Weide wie 
die beschädigten Pferde gewesen ist, während aus den 
anschließenden Gebieten, wo oft noch schönere Pferde 
weideten, keine Schäden gemeldet wurden. Das erwähnte 
Kalb, das Eigentum eines geschädigten Bauern war, 
wurde deshalb beobachtet. Dabei konnte bemerkt wer­
den, daß dieses Kalb immer die Nähe der grasen-den 

Pferde aufsuchte und einmal auch bei einem liegenden 
Pferd am Schweife und an der Mähne leckte und knab­
berte. Wenn man nachher mit der· Hand durch die 

Das Kalb hat gerade ein ganzes Büschel Pferdehaare im Maul, 
uud man kann erkennen, daß diese mit den rückwärts gelegenen 

Zähnen abgebissen werden 

Schweif- und Mähnenhaare fuhr, lösten sich daraus ganze_ 
Büschel glatt abgetrennter Haare. 

Somit stand fest, daß dieses Kalb ein Pferdehaarlieb­
haber ist. Um ganz sicher zu gehen, wurde der frische 
Kot des Kalbes untersucht, wobei sich herausstellte' daß 
sich in diesem große. Mengen Pferdehaare mit einer I�än.ge 
von 0,5 bis 5 cm befanden. Um weitere Beweise zu er­
langen, wurden auch auf jenen Almen, wo dieses Kalb 
mit Pferden ge,veidet hatte, eine große Anzahl von Kot­
haufen (es waren auch noch eine Anzahl anderer Kälber 
auf diesen Almen) untersucht, i,md siehe da, unter etwa 
250 Kothaufen befanden sich vier Kothaufen, in welchen 
sich genau jene Pferdehaare befanden, die der Farbe nach 
von den beschädigten Pferden stammten. Somit war er­
wiesen, daß dieses Kalb, vermutlich infolge einer krank­
haften Neigung, nicht nur die Haare abbeißt, sondern 
auch frißt. Verwunderlich war nur, daß das Tier bisher 
noch nicht eingegangen war, doch konnte festgestellt 
werden, daß die Zunge dieses Kalbes von den scharfen 
Pferdehaaren bereits ganz offen und der Kot blutig war. 

Da die Bauern noch immer nicht das ihnen unmöglich 
Erscheinende glauben wollten, wurden diese eingeladen, 
das betreffende Kalb selbst bei dieser Tätigkeit zu 'be-

Interessant ist, wie ruhig sich das Pferd beim „Ablmnbbern" durch 
das Kalb verhält. Mähne und Schweif dieses Pferdes wurden von 

�iesem Stierknlb bereits vor!tcr „gestutzt" 
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"Patrouille in den Rayon VII ... " 
Von Gc-nd.-Rayonsi.nspektor JOSEF GRABMAYER,' Gendarmeriepostenkommando Weiz_, Steiermark 

(In den Abendstunden des 12. August-1958 ging in der 
Breitenau in Steiermark ein Unwetter nieder, das der Sintflut 
glich. Die Presse des In- und Auslandes hat darüber berichtet, 
es ist dem nichts mehr hinzuzufügen . . . )• 

In den ersten Tagen nach der Katastrophe trägt das 

Stationsdienstbuch des Gendarmeriepostens Breitenau die 
Eintragung: ,,Patrouille in den Rayon VII zur Begleitung 
der Tragtterkolonne des Bundesheeres zwecks Versorgung 
der Bevölkerung in entlegenen Gehöften." 

· Die drei Haflingerpferdchen des Bundesheeres erhal­
ten in den frühen Morgenstunden in St. Jakob in der
Breitenäu ihre Last aufgebürdet": Lebensmittel für eine
seclfsköpfige Arbeiterfamilie, Brotmehl für drei Gebirgs­
bau ern und Futter für ihre Pferde,- die durch den ver­
wüsteten Fahrweg von der Außenwelt abgeschnitten sind. 
Jedes Pferd hat 60 bis 80 kg Nutzlast zu· tragen., Willig 
nehmen sie ihre Bürde auf. In der Hauptschule versorgen 
wir uns noch rasch mit verschnürbaren Gummistiefeln, 
die gegen den Schlamm und Morast des Tales Schutz 
bteten und auch für· das Gestein der Berge geeignet sind. 
Dann ziehen wir los. 

Es war ein prachtvoller Morgen. In uns-�rem Rücken 
hatten wir den Hochlantsch, der wie ein Vater auf seine 
Täler herabblickt, die in · den letzten Tagen so Furcht­
bai.:.es erleben mußten. In- den Tagen des ,Unglücks· mag 
e:r wohl sein Haupt verhüllt haben, als die Flut sich 
heranwälzte, alles mitreißend oder unter sich begrabend. 

' Der Eiweggraben nimp1t uns auf. In früherer Zeit ab­
wechslungsreich mit Hügeln und Schluchten durchzogen, 
ist er nun ein plattgewalztes Band, durch das sich, mehr-

Durch den vermurten Eiweggraben geht es bergan 

fach verästelt, ein Bach schlängelt, der heute nicht weiß, 
wo er sein Bett findet. Bald err-eichen wir einen Bauern­
besitz, der schwerstens beschädigt wurde. Zwischen dem 
Rinde:rstall und einer Zeughütte ein leerer Fleck, auf dem 
früher das Wohng,ebäude stand. 

Wir ziehen weiter. Brav schleppen unsere Pferdchen 
die Last, voran die „Zenta", eine HafHngerstute, die es 
eilig hat, als wüßte sie, d aß Eile not tut. Dann erreic'hen 
wir den „Höllgraben", der nun seinen Namen zu Reaht 
trägt. Auch hier ein Inferno von Schlamm, Geröll Uind 

obachten. Zu diesem Zwecke wurden zwei bereits be­
schädigte Pferde und das Kalb auf einer kleineren Weide 
gehalten. Kaum erblickte das Kalb die Pferde, als es 

schon auf diese losging und verm�tlich, um diese vorerst 
zu beruhigen, zuerst an dem einen Pferde am Bauche, 
bei den Oberschenkeln, zwischen den Beinen eifrig leckte 
und schließlich systematisch, aber doch überraschend mit 
den im Kiefer rückwärts gelegenen Mahlzähnen (vorne 
haben Wiederkäuer nur unten Zähne) ganze Büschel der 
Schweifhaare glatt abbiß und einen Teil davon genüßlich 
kaute. Eine in der Nähe hängende alte Wolldecke wurde 
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Baumwurzeln. Unsere_ Kolonne teilt · sich nun. Während 
ein Pf.erd mit den Lebensmitteln für die Arbeiterfamilie 
nach links den „Höllgraben" weiter verfolgt, steigen wir
uns rechts haltend, steil bergan. Die Berge rück2n näher' 
und deutlich sehen wir zahllose häßliche braune Flecke� 
im frischen Grün der Almen und Wälder. Das war2n die Lawinen, die, von einer unvorstellbaren Wasserflut los­gelöst, donnernd in die Täler fuhren, sich dort vereinig­ten, um als gigantische Flut eine heillose Verwüstung zu vollführen. 

Bei einem Bauernhaus angekommen, halten wir kurze 
Rast. Die Haflinger werden gewassert. Plötzlic-h ein 
Sc-hnauben und Stampfen hililter uns. Jenseits des Holz­
zaunes steht ein stämmig_er Hengst, er hat unsere „Zenta" 
entdeckt, wir haben M�he, de_n Bu�_sch�n zu verjagen, 
nehmen aber seine 13eg1-erde mcht fur ubel, denn „sie" 
ist ja ein wirklic-h hubsches D!Ilg. 

Es geht weiter ·bergauf, und wir erreichen nach zw . 
Stunden Marsch den Tonibauernhof. Die Bäuerin .empfä,:� 
uns. Wir übergeben ihr 30 kg Pfei;-defutte_r und 20 kg Brot­
mehl. Sie nimmt es dankbar entge,&en, __ ihr_e größte Sor e 
aber ist das GrünfutteT und das Heu fur die Rinder, dle�n 
mehr als die Hälfte der Halde rutschte als „Lahn" 
Ta1. Sie ist ,die einzige Frau im Ha��e; ein . Blick beleh�u

.j' 
mich daß sie in gesegneten Umstanden 1st. Vor zw . 
Tage� wurde ihre Ziehtochter mit dem Hubschrauber 

ei 

Tal gebrac-ht, weil die Zeit beteits heranrückte .. .
zu 

Uns-er nächstes Ziel ist der Brandner, der auch D k weiß für unsere Gabe. Seine Sorge wieder ist der 
3tt1 

d . d .eh . ver-murte Weg, alles a� ere . wir .. s1 �1eder geben. Wir halten kurze Rast, die dazu benutzt w1_rd, die Gurten b . 
den Tragtieren __ festzu�urren, denn :-71r s�eigen nun � schwieriges Gelande e!Il. Es geht em Stuck sehr t . 
bergab. Die Tragtierführer halten die Tiere mit 

_s eil 
· b · ·t · eiser-nem Griff vorne, wir remsen m.i Je zwei Seile J. h" ten und überwinden den Steilhang. Ein vermurter' B

in­
wird überquert, dann geht es wieder bergauf bi" 

a,�h 
· b ... k t h · Al ' s wir vor dem Stern oc er s e· -en, eme!Il mwirt, der 11 Kö fe zu versorgen h-at. Der Rest unserer Last wird hier b

p 

laden. W_ir �eh_en . dann in. di� Ga_ststube, wo Mitta; !.!: 
halten WJr<l. Wie ich erfarre, 1st dieser Almwirt ein db 

h .. d. t E" ß T . 
er er Schwerstgesc a 1g ·en. !Il gro er eil der Viehh 1 1 wurde ein Raub des entfess-elten Eleme•nts, im Homn�a�� wurde großer Schaden angerichtet und im Mürztal den die Gebäude seines Nebenbesitzes total zerstör;�

­
schätzt seinen Schaden auf _  etw� 900.000 �chilling. Wir be� enden unser Essen, es �leibt ein· Teil uns-eres Munci _ rates übrig, wir bieten ihn dem Wirt an, er nimmt 

v
:s Gebotene dankbar entgeg,en. 

Na,ah, zwei Stunden breche"!l wir wieder auf. um de. Rückmarsc-h anzutreten. Unsere Pferdchen sind ausgeru-h� ihre Last ist abgeladen, es ist kein Wunder, daß wir i'hne� kaum zu . folgen vermögen. Der Hochwald nimmt uns wi-eder auf. Hin und wieder gibt er den Blick frei auf 
den Ho•::hlantsch, der nun in der Nachmittagssonne vor 
uns liegt. Rasc,h haben wir die Ortscruift wieder erreicht, 
wo noc,h fleißige Hände am- Werk sind. Das Gedröhn der 
Bagger, das Kreischen de·r Sägen, mit denen verkeiltes 
Holz freigemacht wird, das laute Rufen der Arbeitenden, 
das Blubbern der Sahlammpumpen, die die Keller vom 
hochliegenden Schlamm befreien, uind das Geknatter der 
vielen Traktoiren belehren uns, daß Hände sich regen nach 
einem Geist, -der mic-h erinnert an die Dichterwort-e 
... aUen Gewalten zum Trotz sich erhalten ... 

von dem Kalb ebenfalls bald ausgemacht und sofort ein 
großes Loch herausgefressen. Nun gab es allerdings auch 
für die Bauern keinen Zweifel mehr. 

Für den Gendarmeriedienst ist dieser Fall insofern 
iriteressaht, weil solche Fälle, vor allem in diesem 
Ausmaß, weder in der Kriminalliteratur noch in der 
Praxis bekanntgeworden sind. Es ist immerhin möglich, 
das mancher ungeklärte Fall von angeblichen boshaften 
Sachbeschädigungen an Pferden auf Tierfraß zurück­
zuführen ist, und es wird erforderl_ich sein, auch in 
dieser Richtung die Erhebung auszudehnen. 

Rund um die Hausschlachtung 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor RICHARD SOUKUP, Laadesgendarmeriekommando für Steiermark 1 

Die grundlegenden Bestimmungen sind im Artikel V 
.lit. a des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung 
enthalten. Nach dleser Gesetzesstelle finden unter anderem 
auf die land- und forstwirtschaftliche Produktion - .das 
Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung oder Gewinnung 
tierischer • Erzeugnisse und ihre Nebengewerbe, soweit 
diese in der Hauptsache die Verarbeitung der eigenen Er­
zeugnisse zum Gegenstande haben - die gewerblichen Be­
stimmungen keine Anwendung. 

Die Ausführungen des Erlasses des Handelsministeriums 

vom 21. Dezember 1908 Zl.. 5507/H. M. bzw. vom 6. Juli 
1926 Zl. 5712, der unten auszugsweise wiedergegeben wird, 
bilden auch heute noch für die Beurteilung des Begriffes 

„Hausschlachtung" (Ausschrotung) im wesentlichen die 
Grundlage: 

„Soweit es sich um Parteien handelt, welche, ohne 
berufsmäßig Landwirte zu sein, in ihrer Wirtschaft Haus­
tiere halten und diese in vereinzelten Fällen, sei es in­
folge eines Notstandes oder auch zum Zwecke einer bes­
seren Verwertung des 'l)eres, schlachten und sodann das 
Fleisch des geschlachteten Tieres im ganzen oder in aus­
geschrqteten Stücken verkaufen, kann in solchen Fällen 
vqn einem unbefugten Gewerbebetrieb schon deshalb 
nicht die Rede sein, weil diese Schlachtungen nur· ver-

.A,, einzelt, also nicht regelmäßig, nicht gewerbsmäßig, im 
,.- Sinne des Artikels IV des KPzGO erfolgen. 

• 

Aus demselben Grunde, also mangels einer Regelmäßig- . 
keit des Betriebes, kann gemäß Artikel IV des Kund­
machungspatentes ·zur Gewerbeordnung ein unbefugter Ge­
werbebetrieb auch dann nicht angenommen werden, wenn 
von seiten eines Landwirtes nur in vereinzelten Fällen 
einige Stücke seines Viehstandes, aus welcher Ursache 
immer, geschlachtet und ausgeschrotet werden. 

Sofern jedoch von Landwirten die Schlachtung von 
Vieh und die Au_sschrotung und der Verkauf des Fleisches 
der geschlachteten Tiere nicht nur in vereinzelten Fäl­
len, sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit und auch 

mit Absicht auf Erwerb und Gewinn_ vorgenommen · wer­
den wird für die Frage, ob ein unbefugter Gewerbe­
bet;ieb vorliegt oder nicht, die Bestimmung des Artikels V 
lit. a des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung 
maßgebend sein, nach welcher auf · Nebe�gewerbe der 

landwirtschaftlichen P.roduktion die Vorschriften der Ge­
werbeordnung keine Anwendung haben. 

. Danach wird also die von Landwirten vorgenommene 
Viehschlachtung und Fleischausschrotung als ein unbefug­
ter -Betrieb des Fleisc):Ihauereigewerbes nicht angesehen 
werden l\:önnen, wenn und insolange dieser Betrieb als 
ein landwirtschaftliches Nebengewerbe sich darstellt. 

Voraussetzung für die Qualifizierung eines . Betriebes 
als landwirtschaftliches Nebengewerbe ist schon nach 

Artikel V lit. a des Kundmachungspatentes zur Gew..erbe­
ordnung, daß der Betrieb in der Hauptsa_che die Verarbei­
tung der eigenen Erzeugnisse der Landwirtschaft zum Ge­
genstande hat. Es wird deshalb auch die Schlachtung 
und Ausschrotung durch einen Landwirt nur dann �ls 
Nebengewerbe der Landwirtschaft zu betra7hten sem,
wenn sich der Landwirt in der Regel auf die Schlach­
tung von eigenem, selbstgezüchtetem oder gezogenem Vieh 
beschränkt. · 

Es liegt aber weiter auch schon im Begriffe des land-_ 
wirtschaftlichen Nebengewerbes, daß dass_elbe nur neben­
bei neben der Landwirtschaft betrieben wird, daß es nur
in �inem zum Umfang der Landwirtschaft in entsprechen­
dem Verhältnisse stehendem Maße und in einer solchen 
Art und Weise betrieben wird, daß der inn�e Zusam­
menhang mit der Landwirtschaft gewahrt wird! daß es 
sich nur als Bestandteil des einheitlichen landwirtschaft­
lichen Betriebes und nicht als eine selbständig_e Unter­
nehmung darstellt. 
, Daher wird auch ""di,e Schlachtung und Ausschrot1;1ng 
von ·vieh seitens des Landwirtes nur dann als landwirt­
schaftliches Nebengewerbe von den Bestimmungen der 

Gewerbeordnung ausgenommen sein, �enn die Zijhl _der 

Schlachtung dem Umfange der Landwirtschaft entspricht 
und in dem Charakter der Landwirtschaft e�tsprechenden, 
einfachen Betriebsformen vorgenommen wird. 

Wenn jedoch die Schlachtung und Ausschrotung _ _  vo_n 

Vieh seitens des Landwirtes in einer außer Verh�lt:iis 

zum Umfange der Landwirtschaft stehenden �egelmaßlg­

keit und Häufigkeit und in besonde:en �etriebsanlagen 

f lgt dann kann ein solcher Betrieb mcht mehr als

!fn ° N�benbetrieb der Landwirtschaft angesehen werden, 

weil er sich nicht mehr als Neben-, sondern als selb-

ständiger Betrieb darstellt". 
d T t 

Die vom gen•annten Ministerium in en
_-

vorz1 1er en 

Erlässen seinerzeit ausgesI?rochene Rechtsansicht, daß der 

Landwirt sich bei der Hal.l§schlachtung (Auss�hrotung) nur 
• · Arbeitskräfte bedienen und keme gelernten 

semer eigenen · 
. d der in Verwal-

Fleischhauer verwenden darf, wir von . • 

tungsrechtsachen höchsten Instanz nicht geteilt, w1_e d
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glieder des Hausstandes zu bestimmen, weil die Ausnahme 
der lit. e des Artikels V des Kundmachungspatentes auf 
ökonomische Einheit des Hausstandes abgestellt ist, Haus­
stand aber nichts anderes bedeutet, als die Gemeinschaft 
der in einem Haushalt lebenden Perso,nen. 

Die Ausnahmebestimmung der lit. a des angeführten 
Artikels V ist auf einer anderen Grundlage ,aufgebaut; 
sie beruht nicht auf der durch eine Personengemein­
schaft e.rmöglichten Arbeitsleistung, sondern ausschließ­
lich auf dem sachlichen Zusammenhang einer Tätigkeit 
mit der landwirtschaftlichen Produktion und ihrer ökono­
mischen Unterordnung gegenüber dieser. Treffen diese 
beiden Momente zu, dann ist die Ausnahme nach Artikel V 
Üt. a gegeben. Es Bedarf nicht mehr der weiteren Vor­
aussetzungen, daß die Tätigkeit durch den Landwirt selbst 
oder durch sein ständiges landwirtschaftliches Personal 
verrichtet wird. Allerdings wird der sachliche Zusammen­
hang nicht mehr gegeben sein und ein landwirtschaft­
liches Nebengewerbe daher nicht anerkannt werden kön­
nen, wenn es sich um eine so weitgehende gewerbliche 
Bearbeitung eines landwirtschaftlichen Pr:oduktes handelt, 
daß die erforderlichen Verrichtungen als deIJJ. Gewerbe 
vorbehalten und den Landwirten verschlossen angesehen 
werden müssen. Darüber wird, solange gesetzliche Be­
stll.Jlmungen fehlen, das Herkommen entscpeiden müssen. 
Bezüglich der Schlachtung und Ausschrotung selbstgezoge­
ner Schweine besteht darüber kein Streit, sie gilt, soweit 
sie im ·Zusammenhang. mit dem landwirtschaftlichen Be­
trieb und im enhprechenden Ausmaße betrieben wird, 

• als ein den Landwirten zustehendes Nebengewerbe. Bil­
det aber eine Tätigkeit als solche ein ·Nebengewerbe der
landwirtschaftlichen Produktion, dann ist es vom Stand­
punkt des Artikels V lit. a des Kundmachungspatentes
aus gleichgültig, ob die Hilfskraft, die diese Tätigkeit ver­
richtet, dem Stand der· Landwirtschaft oder dem Gewerbe­
stande angehört,"

In diesem Zusammenhang gewinnt auch das Erkennt­
nis des Bundesgerichtshofes vom 22. Juni 1936 A 267/34 an
Bedeutung: ,,Auch der Regelmäßigkeit mit der das her­
"erichtete Fleisch verkauft wurde und den nicht unbedeu­
tenden Kundenkreis kommt eine selbständige Bedeutung
für die Streitfrage nicht zu, denn beides ist nur ein Re­
flP.x der Größe des Betriebes. Es kommt allein auf den
Absatz und dessen Verhältnisse zu dem landwirtschaft­
lichen Gesamtbild des landwirtschaftlichen Betriebes an,
denn nur aus diesem Verhältnis läßt sich entnehmen,
ob der Verkauf der gestochenen Schweine bzw. des aus­
geschroteten Fleisches im Rahmen eines landwirtschaft­
lichen Nebengewerbes gehalten oder diesen überschrit­
ten hat."

Die Entscheidung des Landesgerichtes für Strafsachen
in Wien vom 14. August 1951 BI. 1013 (öJZ, vom 25. Jän­
ner 1952, Heft Nr. 2) umreißt den Begriff des landwirt­
_schaftlichen Nebengewerbes in eindeutiger Weise. Nach­
stehend Wesentliches aus der Begründung:

Nach Artikel V des Kundmachungspatentes zur Ge­
we�beordnung findet diese keine Anwendung auf die land­
wirtschaftliche Produktion und deren Nebengewerbe, so­
weit diese in der Hauptsache die Verarbeitung der eige­
nen Erzeugnisse zum Gegenstande haben. Zu dieser land­
wirtschaftlichen Produktion ist auch das Halten von Nutz­
tieren zur Zucht, Ma,.t oder Gewinnung tie1ischer Erzeug­
nisse durch die ein Nutzen gezogen wird, zu zählen. Die
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SON'DERPREISE F0R EXEKUTIVE 

Art der Tiere und der Zweck ihrer 'Haltung ist hiefür 
maßgebend. 

Das• wesentliche Merkmal eines landwirtschaftlichen 
Nebengewerbes ist darin gelegen, daß es den Betrieb einer 
Landwirtschaft voraussetzt, daß es im Rahmen dieser 
Landwirtschaft in einem verhältnismäßig geringen Um­
fang neben dieser deshalb betrieben wird, um einen 
leichteren Absatz der in dieser Landwirtschaft erzielten 

'Naturprodukte, deren Nebenprodukte oder Abfälle zu er-
möglichen, mithin in der Hauptsache nur die Verwertung 
der eigenen Erzeugnisse zum Ge·genstand hat. 

Im vorliegenden Falle hat der Angeklagte in seinem 
landwirtschaftlichen Betrieb, die in diesem selbstgezüch­
teten Schweine aus der eigenen Futtergrundlage schlacht­
reif gemacht, sie geschlachtet, zerteilt und unter Beach­
tung der diesbezüglichen Vorschriften nach Beschau durch 
den Amtstierarzt an Letztverbraucher verkauft. Damit -hat 
er zwar ein Nebengew'=rbe ausgeübt, das aber als land­
wirtschaftliches Nebengewerbe nicht den Bestimmungen 
der Gewerbeordnung unterliegt, dessen Ausübung übrigens 
auch einem alten Herkommen entspricht, und das er als 
Urproduzent auszuüben auch vollkommen berechtigt ist." 

Der Erlaß des Amtes der Steiermärkischen Landesregie­
rung vom 6. Juni 1932 ZI. 310/1;53-1952, ist nur noch in­
soweit. von Bedeutung, als er feststellt, daß dann wohl 
nicht ein unbefugter Gewerbebetrieb vorliegt, wenn be­
nachbarte Landwirte sich gelegentlich bei der Vornahme 
von Hausschlachtungen gegenseitig aushelfen bzw. hiezu ihr landwirtschaftliches Personal zur Verfügung stellen. 

. Es hieße die heutige wirtschaftliche Situation des L'.md-• wirtes verkennen, wollte man von ihm verlangen, daß .. ! 
er zur Schlachtung und Ausschrotung keinen Fleischhauer beiziehe; . der Fall einer solchen Art von „Lohnschläch­terei" wird ohnedies höchst selten eintreten,• weil die Fleischhauer, wie die Erfahrung lehrt, eine solche Tätig­ke't fast durchwegs aus Gründen der geschäftlichen Kon­kurrenz ablehnen. Gerade in der Zeit sinkender Vieh­preise, ist der ,Landwirt vielfach gezwungen, Fleisch aus Hausschlachtungen, das er für den Haushalt nicht auf­brauchen kann, zum Kleinverkauf auszuschroten. Es kann sowohl für ihn, als auch für den Konsumenten· nur von Vorteil sein, wenn die Schlachtung und Ausschr::>tung auch wirklich fachgemäß durchgeführt und das Fleisch so in seiner Qualität erhalten wird. Eine Sprengung desRahmens eines landwirtschaftlichen Nebengewerbes wirderst- dann zu erblicken sein, wenn das Verhältnis desAbsatzes zum landwirtschaftlichen Gesamtbild des Be­triebes in einem ungewöhnlichen Verhältnis steht. DerLandwirt würde sich dann als Auftraggeber einer unbe­fugten Handlung strafbar machen, wenn er sich Personenbedienen würde, die die Mitwirkung bei einer Haus­schlachtung gewerbemäßig (regelmäßig, selbständi" ent­geltlich und in Gewinnabsicht) besorgen; ohne hie

0

;u ge-werberechtlich befugt zu sein. Es sei noch vermerkt, daß allenthalben solche Per­sonen, welche weder selbst Landwirte sind, noch ständig _ al� landwirtschaftliche Arbeiter im Dienste eines Land-•wirtes stehen, aus der entgeltlichen Uebernahme von Vieh-'schlachtungen und Fleischausschrotungen ein selbständiges,unbefugtes Gewerbe machen. Diese Personen sind es, ge­gen die sich die vielfach berechtigten Klagen der befugten Fleischhauer in erster Linie wenden. In diesem Zusam­menhang_ wird auf die Bestimmungen des § 41 Gewerbe­
ordnung verwiesen. Nach dieser Gesetzesstelle wird die 
Verrichtung von Arbeiten 'oder Leistungen im Umher­ziehen auch dann. als selbständige gewerbliche Betätigung 
im Sinne dieses Gesetzes oder der Vorschriften über die aus der Gewerbeordnung ausgenommenen, ausschließend im Umherwandern· ausgeübten gewerblichen Berechtigun-gen (Artikel V Punkt q d�s Kundmachungspatentes der Gewerbeordnung) angesehen, wenn der die Arbeiten oder 
Leistungen Verrichtende sich auf ein Dienstverhältnis 
beruft, den angeblichen oder wirklichen Dienstplatz jedochständig wechselt. 

Abschließend sei noch kurz zusammengefaßt: Der LaQ._dwir't ist berechtigt zur Durchführung von Hausschlachtungen (A.usschrotungen) auch •gelernte Fleisch­h�uer heranzuiiehen; grundsätzliche Voraussetzung für 
die Qualifikation einer Schlachtung als Hausschlachtung 
ist, daß sich eine solche im Rahmen eines landwirtschaft­
lichen Nebengewerbes hält. In diesem Sinne auch die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 9. Fe­
bruar 1954, ZI. 1635/53, abgedruckt in der öJZ, Heft 9/1954. 

, 1 

Gendarmerie-Scharfschießen 
1 Von Gend.-Patrouillenleiter ALOIS HAUSER _1· Gendarmeriepo!!itenloommando Rum, Tirol! 

Bei herrlichem klarem Wetter, das eine sehr gute Sicht 
zuließ, fand auf der Militärschießstätte „Thaurer-Mure", 
die sich nordwestlich des Wallfahrtsortes Absam am Fuße 
des Nordkettengebirges befindet, das diesjährige Scharf­
schießen der Bezirksgendarmeriekommandos Innsbruck I 
und Innsbruck II statt. Die Bezirksgendarmeriekommando­
bereiche Innsbruck I und II unterstehen dem Gendarme­
rieabteilungskommando Innsbruck. Daher oblag das Kom­
mando beim Scharfschießen dem Abteilungskommandanten 
Gendarmeriemajor Nik-0laus Paumgartten. Zur Seite stan­
den ihm der Bezirksgendarmeriekommandant des Bezirkes 
Innsbruck I, Kontrollinspektor Johann Kremser I und 
der stellvertretende Bezirksgendarmeriekommandant des 
Bezirkes Innsbruck II Bezirksinspektor Josef Stainer. 

Es kam bei diesem Scharfschießen hauptsächlich darauf 
an, die Beamten mit den ihnen neu zugewiesenen Waffen 
E:ingehendst vertraut zu machen. So mußte v,oa dem 
Trommelrevolver „Ce>lt" auf die Handhabung der Pistole 

M-35" und vom Karabiner „98-k" auf den halbautomati­
-�chen Karabiner „M-1" umgeschult wer-den. Einige Schwie­
rigkeiten bereitete den Beamten die neue, ungewohnte 
Visiereinrichtung beim Karabiner „M-1". Jedoch sch-0n 

iA. nach den ersten Schüssen zeigte Sich, daß sich die Beamten 
,. auch mit dieser Visiereinrichtung zurechtfanden u,1d er­

folgreiche Ergebnisse erzielten. Von den zum Scharf­
schießen angetretenen Beamten konnte nur ein verschwir.i­
dend kleiner Kreis von Schützen ermittelt werden, die 
bei der einen oder anderen Uebung die Bedingung nicht 
erfüllen konnten. V•on besonderer Wichtigkeit wäre auch 
die Schießausbildung auf bewegliche Ziele. Besonders 
kommt es auch auf eine rasche Feuerbereitschaft' bei der 
Anhaltung eines Verbrechers an, weil der Verbrecher 

den Ueberraschungsmoment in den meisten Fällen dem 
Gendarmen voraus hat. 

Der Abteilungskommandant, Gendarmeriemajor Niko­
laus Paumgartten, konnte als Gast Staatsanwalt Dr. Hel-

Der Hornist gibt durch das Signal „Schießen" den Beginn des 
Scharfschießens bekannt 

mut Fally begrüßen. Staatsanwalt Dr. Fally, '?er �urch 
einen Gipsverband am_ linken Unterschenkel m semem 
Gehvermögen stark behindert war, ließ sich dadurch von 
der Teilnahme am Scharfschießen nicht abhalten. Daß .er 
nicht nur ein äußerst tüchtiger Staatsanwalt; sondern auch 

Von links nach rechts: Erteilung von Weisungen am Schießplatz vor Beginn des Schießens - Liegend freihändig, bei A:bgabe vo_n 
drei Schüssen auf 100 Meter entfernte KopUigur - Schütze beim Karabinerschießen liegend aufgelegt und Schützenauf5,cht - Die 

angetretenen Gendarmen bei der Ehrung ihrer gefallenen Kameraden -
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Der Gendarmerie-Diensthund 

Diensthundeerfolge 
Von Gend,-Major ANTON HATTINGER, Gendarrncriezcntralkommando 

Litxlll 
Von einem Unbekannten wurde in Himmelberg eine 

Frau überfallen und mit einem Prügel von rückwärts 
niedergeschlagen. Der Täter versuchte der Ueberfallenen 
di� Handtasche zu entreißen, ließ, jedoch auf die heftigen 
Hilferufe der Frau von ihr ab und flüchtete. Die Beamten 
des zuständigen Gendarmeriepostenkommandos nahmen
a� Grund der Personsbeschreibung die ,Verfolgung des 
Raubers auf und es gelang ihnen auch, einen Verdächtigen 
zu verhaften. Der Aufgegriffene stellte den Raubübedall 
jedoch entschieden in Abrede und die Ueberfallene k,:mnte 

den Verhafteten bei der Konfrontierung auch nicht als 
Täter . einwandfrei erkennen. In der Zwischenzeit traf 
Gendarm·erierayonsinspektor Franz Gotovnig vom Gendar­
merieposten Untere Fellach mit Gendarmeriediensthund 

Lux III ein, wn an der Aufklärung des Falles mitzuwir­
ken. Die Ueberfallene konnte sich an den Standort des 
Täters, den sie auf ihrem Weg passiert hatte genauestens 
erinnern und in der Folge konnte Lux von '.der bezeich­
neten Stelle aus, bis zum Ort des erfolgten Ueberfalles 
die Spur des Verhafteten einwandfrei verweisen. Auf 
Grund die�er Indizien legte der Täter nach längerem
Leugnen em umfassendes Geständnis ab. 

Amigo von Wolfsteinerheim 
In der Umgebung von ·Freistadt waren wiederholt 

Kaninchenställe aufgebrochen und die Tiere daraus weg­
gebracht worden. Eines Nachts wurden wieder aus unver­
sperrten Kaninchenställen eine größere Anzahl Tiere ge­
stohlen, doch konnten keine Spuren eines Täters am
Tatort gef�den werden. Amigo von Wolfsteinerheim,
der zur Eruierung des oder der Täter miteingesetzt wurde 
konnte nach anfänglichem „Faseln" eine Fährte . aufneh� 
men, in deren Verfolgung Eingeweide und Wolle von 
Kaninchen gefunden wurden. Die aufgenommene Fährte
führte schließlich zu einer Geflügelfarm in der drei

. Schäferhunde gehalten wurden. Nach genau�r Besichtigung
konnte festgestellt werden, daß die Hunde die Kanin­
chen aus den Stallungen geholt und verzehrt hatten. Auf 
Grund dieses Sachverhaltes wurde dann einwandfrei er­
mittelt, daß auch bei anderen ungeklärten Kaninchen­
diebstählen als Täter nur diese Schäferhunde in Frage
kamen. 

Lux I 

Einern Rentner wurde aus dessen versperrtem Zimmer
durch ein vergittertes Fenster ein Geldbetrag in der Höhe
von 6000 S durch unbekannte Täter gestohlen. Wie fest­
gestellt wurde, war der Rock des Geschädigten, in dem 

ein sehr geübter Schütze ist, bewies er durch ein über­
zeugendes Trefferergebnis. Seine Teilnahme am Scharf­
schießen drückte zugleich auch die Verbundenheit der
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der Geldb�trag verwahrt worden war, mit einer Stange 

aus dem Zrmmer geangelt worden. Gendarmeriediensthund 
Lux I von der Erhebungsabteilung des Landesgendar­
m_eriekommandos für Steiermark wurde am Tatort ange­
setzt und verfolgte die Spur zu jener Stelle, wo vorher 
die Stange lag und von dort weiter durch einen Hof in 
einen Abstellraum, wo er gleichzeitig verschiedene Werk­
zeuge verwies. Nach Rekonstruierung der Tat. und Berück­
s�chtigung des von Lux I zurückgelegten Weges, lenkte 
sich der Verdacht der Täterschaft auf die Lebensgefährtin 
des Bestohlenen. Nach eingehender Einvernahme und 
Vorhalt der gegen sie vorliegenden Beweise gestand sie 
schließlich die Tat. 

Bodo 
-

Bei den Veitscher Magnesitwerken in Trieben wurden '
in einer Maschinen- und Kanzl�ibaracke nach Aufbrechen 
derselben verschiedene Geräte und Maschinen boshaft 
beschädigt, wodurch ein Schaden in der Höhe von 20.000
Schilling entstand. Obwohl ,der Tatort nicht gesichert
war und daher der Einsatz eines Gendarmeriediensthun­
des sehr erschwert war, wurde trotzdem der Diensthund 

,,Bodo v. Stadtpark Graz" an den Tatort gebracht. In Ver­
folgung der Fährte und nach schwierigster Sucharbeit
vermochte man in einem nahe dem Tatort vorbeifließen­
den Bach einen .Gummihandschuh sicherzustellen. Auf 
Grund dieses Indizes und der weiteren Fährtenarbeit des 
Hundes gelang es schließlich, den Täter in der Person 
eines Sprengmeisters zu eruieren. Auch in diesem Fall 
trug die Arbeit des Gendarmeriediensthundes wesentlich
zur Ausforschung des Täters bei. 

Ein ,recht fröhliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, gutes neues 

* 

Jahr wünscht den verehrten 
Gendarmeriebeamten 

* 

Ihr ergebenster 
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Gendarmerie mit der Staatsanwaltschaft aus. Die Gen­
darmen der Bezirkskommandos Innsbruck I und II freuen 
sich besonders, Elen Herrn Staatsanwalt Dr. Fally n-0ch 
r�_cht oft bei den . künftigen - Scharfschießen begrüßen zu 
konnen, zumal mit seiner Teilnahme das Schießen in 
sportlicher Hinsicht viel gewinnt. 

. Nach Beendigung des Scharfschießens richtete Major
Nikolaus Paumgarten an die vor der am Fahnenmast
wehenden Fahne angetretenen 60 Gendarmeriebeamten
eine kurze Ansprache, wobei er · an die Gendarmen den
AJilp�ll richtete, in Treue, Pflichtbewußtsein und Opfer­
bez:eitschaft stets vorbildlich zu seih. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Wegfall der Hemmungen infolge Alkoholgenusses allein 
rechtfertigt Annahme der Volltrunkenheit im Sinne des
§ 2 Iit. c StG (§ 523 StG) nicht 
Mit dem im § 2 lit. c StG und im § 523 StG. erwähn­

ten, die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustande 
der vollen Berauschung ist allerdings nicht gemeint, daß 
diese Sinnenverwirrung bis zur Bewußtlosigkeit, das heißt 
zur vollständigen Auslöschung des seelischen Lebens, ge­
steigert gewesen sein müßte. Für diesen Fall bedurfte es 
keiner Anordnung des Gesetzes; da im Zustande der vol­
len Bewußtlosigkeit ein Mensch nicht handeln ·kann, ist 
dessen Tun und Lassen in dieser Zeit strafrechtlich ohne 
Bedeutung. Wenn daher das Erstgericht ausführt, dai., zur 
vollen Berauschung im Sinne des Strafgesetzes nicht Bec­
wußtlosigkeit, das heißt also nicht gänzliche Aufhebung 

• 
des Bewußtseins, erforderlich sei, ist ihm insoweit zuzu­

� stimmen. Das Erstgericht gelangte zur Annahme der Voll­
� trunkenheit des Angeklagten nun aus der Erwägung, er 
· sei zwar infolge der Alkoholeinwirkung nicht bewußtlos 

gewesen, diese Alkoholeinwirkung sei aber immerhin so 
weit gegangen, daß ihm jegliche Hemmung gefehlt habe. 

In diesem Merkmal erschöpft sie1h aber nicht der Be­
griff der Volltrunkenheit. Denn es ist das Merkmal j e -
d e r  Trunkenheit; auch wenn sie die .Zurechnungsfähig­
keit nicht ausschlie-ßt, daß sie den Wegfall von Hemmun­
gen bewirkt, die den Trunkenen, Wfre er nüchtern, von 
der Ausführung von Handlungen abgelhalten hätten. Der 
Wegfall von Hemmungen infolge Alkoholgenusses allein 
rechtfertigt daher noch nicht die Annahme einer Voll­
trunkenheit. Eine solche liegt erst dann vor, wenn der 
Täter infolge seiner Trunkenheit nicht mehr imstande ist, 
die Bedeutung und Tragweite seines Vorgehens zu erken­
nen (öRZ 1937 S. 430, JBl. 1956 S. 104 u. a.). Darüber,
ob dies beim Angeklagten der Fall war, sprach sich das 
Erstgericht nicht aus. Es wäre aber, wie die Nichtigkeits­
beschwerde der Staatsanwaltschaft mit Recht rügt, um so 
mehr verpflichtet gewesen, diese Frage zu erörterri, als 
nach dem Gutachten des Sachverständigen B. beim An­
geklagten zur Tatzeit keine Volltrunkenheit und kei.a pa­
thologischer Rausch auf Grund einer Alkoholintoleranz 
bestanden hat, vielmehr lediglich die Zeichen einer ge-

•
wöhnlichen alkoholischen Berauschung feststellbar waren, 
die jedoch die Urteils- und Kritikfähigkeit des Angeklag­

" ten keineswegs vollständig aufzuheben imstande war. Aus
der· Zeugenaussage der W. ist überdies zu entnehmen, daß
der Angeklagte vor Verlassen _der Wohnung unmittelbar 
nach der Tat dem Kinde noch einschärfte, nichts den Ei­
tern von dem Vorfalle zu erzählen. Dieses Verhalten des 
Angeklagten konnte ein Indiz dafür sein, daß er sich der 
Bedeutung und Tragweite seiner Handlungsweise bewußt 
gewesen ist; es wurde aber im Urteil nicht gewürdigt. 
Ebensowenig wurde aber auch, wie die Nichtigkeits­
beschwerde der Staatsanwaltschaft weiter geltend macht, 
auf die Tatsache Bedacht genomme11,, daß der Angeklagte, 
wie sich aus dem in der Hauptverhandlung vorgetragenen 
und daher gemäß dem § 259 StPO bei der Urteilsfällung 
zu berücksichtigenden Strafverfahren zur GZ Vr 415/53 
des LG Feldkirch ergibt, in diesem Falle selbst nach dem 
Genuß von 21 Flaschen Bier noch nicht volltrunken war.

Es liegt daher außer Eiern aufgezeigten Feststellungs­
mangel (§ 281 Z. 10 StPO) auch eine Unvollständigkeit 
der in der Richtung der subjektiven Tatseite gegebenen 
Urteilsbegründung vor (§ 281 z. 5 StPO) (OGH, 18. De­
zember 1956, 5 Os 1025; LG Feldkirch, Vr 647). 

Wann ist ein Gut im Sinne des § 183 StG „anvertraut?" 
Die STA bekämpft den Freispruch des Angeklagten aus

den Nichtigkeitsgrün<len der Z. 4 und 9 a des § 281 StPO. 
Mit Recht wendet s-ie, gestützt auf den letzterwähnten 

Nichtigkeitsgrund, ein, <laß es nicht darauf ankam, ob ein 
_gegen Dritte wirksamer Eigentumsvorbehalt vereinbart 
wurde und vereinbart werden konnte, sondern darauf, 
was die Parteien mit der von ihnen- getroffenen Ver­
einbarung beabsichtigten. 

Denn zum Unterschied vom Diebstahl, der nach dem 
klaven Wortlaut des § 171 StG stets nur an fremden, 
·a1s-o rechtlich nicht im Eigentum des Täters stehenden 
beweglichen Sachen begangen werden kann, ist im § 183 

StG für die Veruntreuung ein gleiches Erfordernis nicht 
ausgesprochen, sondern lediglich ein anvertrautes Gut 
voraiusgesetzt. Ein s-olches liegt vor, wenn der Täter 
seinen zur Tatzeit bestandenen. Gewahrsam an dem Gut, 
also seine tatsächliche Verfügungsgewalt, aus den ihm 
von einem anderen geschenkten Vertrauen herleitet, er 
werde di•e in Ansehung dieses Gutes übernommene, auf 
Verwahrung und Rückstellung oder sonst auf eine be­
stimmte Verwendung oder allenfalls auch Unterlassung 
einer bestimmten Verwendung lautende Verpflichtung ge­
treulich erfüUen. Geht man von dieser Erwägung aus, 
dann kann unter Umständen auch ein rechtlich im Eigen­
tum des Täters stehendes Gut ihm im Sinne des § 183

StG anvertraut und sromit Gegenstand der Veruntreuung 
sein. Entscheidend ist in diesem Belange nicht, wem das 
Gut rechtlich, s·ondern wem es wirtschaftlich, also seinem
Wert nach zusteht (Jacob im Komm. Altmann-Jacob I
S. 491, Nowakowski S. 173, SSt. XX 38, SSt. XXIII 12, 5 Os 
347/57, 6 Os 166/57 u. a.). 

Die dem angefochtenen Urteiil zugrundeliegende Mei­
nung des Erstgerichtes, daß es bei der Frage, ob die zur 
Verfügung des Angeklagten übersendete Kupferasche, das 
daraus gewonnei:ie Reinkupfer und der dafür erzielte Er­
lös ein dem Angeklagten anvertrautes Gut darstellten, 
entscheidend darauf ang€kommen wäre, ob dieses Gut 
im Zeitpunkt der dem Angeklagten zur Last gelegten Ver­
fügung im Eigentum d€r Firma M. stand, muß hienach 
als verfehlt angesehen werden (ebens·o 6 Os 166/57). rm• 
Sinne der vorstehenden Darlegungen hätte das Gericht 
vielmehr prüfen müssen, ob nach dem Wortla�t u�d 
Sinn der getroff.enen Veveinbarungen auf das m die 
Hand, nämlich in die Verfügungsgewalt des Angekla�ten 
gelangte Gut die zuvor aufgezeigten V-0raussetzungen em7s 
anvertrauten Gutes zutreffen, also vor allem, ob clie 

Kupferasche zu s·ciner Verfügung im Vertrauen darauf 

übersendet wurde daß er eine von ihm übernommene Ver­

pflichtung über 'sie und das daraus gewonnene Rein­

kupfer u�d etwa auch den daraus erzielten Erlös_ in

einer bestimmten Weise zu verfügen, einhalten und Jede 

andere V,erfügung unterlassen werde, und o� der An­

geklagte sich demnach etwa dadurch, daß er die K�pfer­

kathoden verkaufte, oder dadurch, daß er den erz1elte_n

Erlös für sich verwendete, eiF1er Veruntreuung sGhuld1g

machte. 
Da das Erstgericht, von zu engen Vorauss�tzungen

eines anvertrauten Gutes ausgehend, die zu emer er­

schöpfenden rechtlichen Beurteilung erforderlichen . Fest­

stellungen unterließ, haftet dem ,angefochtenen UrtC!ll der

Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 9 a StPO an. Davo� ab­

gesehen, hätte es aber auch, insbesondere auch bei Zu­

grundelegung seiner Auffassung von der Sach- u�d Rechts­

lage dem in der Nichtigkeitsbeschwerde relev1erten An­

trag' der Staatsanwaltschaft stattgeben müssen. Es war

daher wie im Spruche zu entscheiden. 

Bei der neuerlichen Verhanplung und Entscheidung

wird das Erstgericht die zwischen dem An�eki;agten �d 

der Firma B. getr-qffenen Vereinbarun�en m ihrer :eit­

lichen Reihenfolge, und zwar vo:nehmllch . unter Beruck­

sichtigung des vorliegenden -�chnftenmatenals, zu 1:1°ter­

suchen · haben (OGH, 31. Janner 1958, 6 Os 459/57, KG 

Steyr, 6 S Vr 48). 
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Der Schuß am Kasernberg 
Von Gend.-Revierinspektor KARL FRIEDRICH, Gend·umeriepostenkommando Wolkersdorf, Niederösterreich 

,.Der hier wurde beraubt!"
Wie ein Blitz, so schlägt diese Anzeige am 20. Juni 1958

um 14.35 Uhr am Gendarmerieposten Wolkersdorf ein.
Die neiden, mit Schreibarbeiten beschäftigten - Beamten, 
sehen mehr erstaunt als erschrocken auf einen jungen 
Mann, der von zwei kernigen Männern begleitet, die 
Postenstation betreten hatte. Der hinzukommende Posten­
kommandant mustert ein schmales, leichenfahles Gesicht,
überfliegt die angstschl.otternde Gestalt des schmächtigen
Burschen, der mühsam nach Fassung ringt und in ab-'
gerissenen Sätzen erzählt, daß eben von zwei unbekann­
ten Männern ein Raubüberfall auf ihn verübt worden sei. 
Hiebei habe er den ungehe_uren Betrag von 30.000 S ein- · 
gebüßt. Anschließend wären die Männer mit einem grauen 
Opel-Kapitän, vermutlich in Richtung Wien geflüchtet. 
Da er selbst als Fahrer in einem Personenkraftwagen
saß, wäre er am Ende auch noch mit einer Pistole be­
schossen worden. 

Kaum eine Minute später waren die Beamten mit
Karabinern bewaffnet und fuhren mit dem Befehl, den 
geschilderten und bekannten Tatort am Kasernberg zu 
sichern und die nächste Umgebu,ng abzusuchen, motori­
siert ab. Der Postenkommandant gab in der Zwischenzeit 
mit einem dringenden Gespräch dem Bezirksgendarmerie­
kornrnando Mistelbach eine kurze Sofortmeldung, mit der 
Bitte um Sperrung aller Straßen von und nach Wolkers­
dorf, durch. Während der Postenkommandant schon nach 
wenigen Minuten mit dem Anzeiger zum Kasernberg 
abfuhr, waren nur wenige der kostbaren Minuten ver­
loren. In dieser Zeit lief der Gendarmerieapparat bereits 
auf vollen Touren. Der Bezirksgendarmeriekommandant
alarmierte vermittels dringender Sammelgespräche alle um­
liegenden Gendarmerieposten und angrenzenden Polizei­
stationen, so Stammersdorf und Floridsdorf. Der Stell­
vertreter hingegen gab die Meldung bereits mittels Fern­
schreiber nach Wien weiter, wodurch die Erhebungsabtei­
lung beim Landesgendarmeriekommando für Niederöster­
reich, die Verkehrsabteilung und selbst die Funkstreifen­
wagen der Wiener Polizeidirektion von dem Geschehen 
Kenntnis erlangten. Während die Fernschreiber liefen, 
Befehle durch die Telephone jagten, wurde durch das Gen­
darrneriebezirkskommando auch der Gendarmerieposten 
Mistelbach mobilisiert. Alle verfügbaren Beamten, ein­
schließlich der rasch erreichbaren Gendarmen, befanden

• sich Minuten später, unter Führung des Bezirksgencfar­
meriekomrnandantenstellvertreter, in einem Mannschafts­
transportwagen, auf der Fahrt zum Kasernberg. 

Somit war die Alarmierung, die Absperrung des Tat­
ortes im weiten Umkreis und Fahndung nach den Tätern, 
in kürzester Zeit, schlagkräftig durchgeführt. 

Die Beamten von Wolkersdorf. ließen sich beim Ein­
treffen am Tatort den Raubüberfall nun genau erzählen. 

Der ·Kasernberg liegt 4 km von Wolkersdorf entfernt, 

Dienst- und Wohngebäude 

Die neue Gendarmeriepostenunterkunft in Weißkirchen, Steiermark 

12 

ist dicht bewaldet und nur das sogenannte Kasernwirts­
haus steht einsam an der Bundesstraße. Diese Stelle war 
zweifellos für einen Raubüberfall wie geschaffen. 

Noch völlig eingeschüchtert, erzählte jetzt der 20jäh­
rige Kaufmannslehrling, daß er mit einem Personenkraft­
wagen auf der Brünner Straße in Richtung Wien ge­
fahren sei. Als er den Kasernberg anfuhr, habe er am 
rechten Straßenrand einen grauen Opel-Kapitän stehen 
gesehen, dessen Motorhaube geöffnet war. Zwei Männer,
einer davon mit einem werkzeugähnlichen Gegenstand 
in der Hand, hätten gewunken, und als er stehenblieb, 
wäre er um Mitnahme bis zum nächsten Mechaniker er­
sucht worden. Der Motor ihres Fahrzeuges streike. Einer 
nahm daraufhin hinter ihm und einer neben ihm Platz.
Schon nach zirka 300 m hätte der hinter ihm Sitzende
eine Pistole gezogen und er wurde gezwungen, am
Bergrücken angekommen, nach rechts auf einen Wald­
weg abzubiegen. Dort zog ihm der eine die Brieftasche
und der hinter ihm sitzende Mann raffte die Aktentasche
an sich, in der sich 28.000 S befanden. Dieser Geldbetrag
wäre für den Ankauf eines Personenkraftwagens bestimmt
gew_esen, welcher für ihn in Wien abholbereit stünde.
Bei einem Fluchtversuch hätte ihm der eine dann einen 
Sc�lag auf die Stirne __ gegebe_n, wovon die Beule mit der•
klemen Platzwunde kame. Die Wunde durch rohe Hand"'-' 
zugefügt, blutete tatsächlich noch, wa; jedoch offensicht­
lich nicht gefährlich. Beide Männer seien dann aus dem 
Auto gesprungen, der eine hätte sofort die Flucht ergrif­
fen, der andere habe ihn mit der Pistole rückwärtsgehend 
bedroht und dann in einer Entfernung von zirka 15 m be­
schossen. Das Projektil durchschlug die Windschutzscheibe,
pfiff knapp an seinem Kopf vorbei und · flog beim offenen 
Wagenfenster hinaus. Tatsächlich konnten die Beamten 
auch den beschossenen Wagen besichtigen. In der erblin­
deten Windschutzscheibe klaffte ein Loch oberhalb des 
Lenkrades. Auf die Frage, wohin sich dieser Mann dann 
g�wende.t h?be, vermochte er logisch zu erklären, das 
mcht zu wissen, weil er nach dem Schuß durch das
plötzliche Erblinden der Windschutzscheibe, 

1

nichts mehr 
sehen konnte. Sofort hätte er dann das Fahrzeug gewen-
det und sei auf die Bundesstraße hinausgefahren, wo ihn 
dann zwei Männer mit einem vorbeikommenden Last­
kraftwagen zum Gendarmerieposten Wolkersdorf mit­
nahmen. 

. Das Kasernwirtshaus wurde zweckmäßigerweise als
Kommandostelle bestimmt und schon waren Beamte der 
Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich und Korneuburg, dann zwei Lautsprecher­
wagen und Streifenwagen der Verkehrsabteilung, Per­
sonenkraftwagen mit Sprechfunk die Beamten des zu-•ständigen G:endarmeriepostens W

1

01fpassing, die Gendar-"" 
men von Mistelbach und der Abteilungskommandant von 
�orn�uburg eingetroffen. Letzterer übernahm sogleich
die Emsatzleitung. 

. Eine Streifung in der Umgebung des Tatortes brachte 
emen unerwarteten Erfolg. Zirka 30 m vorn Tatort ent­
fernt wurde die geraubte Aktentasche gefunden in wel­
cher sich die Brieftasche befand. Beide Behältni;se waren
leer. Befremdend wirkte es auf die Beamten daß sich die 
Täter die Zeit genommen hatten, während der Flucht die 
T_asche_n zu leeren und dann der Ordnungssinn, nämlich
die Brieftasche in die Aktentasche zu legen. Der Bezirks­
gendarmeriekommandantstell vertreter bere'chnete dann den
Weg, den die Räuber vom Tatort zu ihrem abgestellten
Wagen nehmen mußten, im Verhältnis zu der Zeit, die
der Beraubte mit seinem Wagen vom Tatort zurück zur 
B\1:ndesstraße benötigte. Hiebei ergab sich, daß die beiden 
Manner mit dem Lastkraftwagen, als sie den Beraubten 
aufnahmen, unbedingt den grauen Opel-Kapitän hätten
stehen sehen müssen, weil die Räuber eine bedeutend län­
g�re Zeit bis zur Flucht mit ihrem Fahrzeug benötigten. 
Diese Männer aber behaupteten trotzdem fest, kein Fahr­
zeug gesehen zu haben. Diese ersten Widersprüche wurden
dem Anzeiger jedoch nicht vorgehalten, Als dann der
Sachverständige Ing. D e n k  aus Wien einige Zeit später
eintraf und behauptete, daß der Schuß gegen die Wind­
schutzscheibe vom Wageninneren in das Freie abgegeben
worden sein dürfte, wurde zum erst�n Male der Verdacht 

laut, daß der Raubüberfall fingiert worden sein könnte.
Dazu fehlte allerdings noch das Motiv. Ein eingesetztes
Minensuchgerät des Entminungsdienstes vermochte trotz 
eifriger Suche weder das Projektil noch die Hülse der
abgeschossenen Patrone zu finden. 

Um dem Anzeiger die Möglichkeit einer Verabredung
zu nehmen, wurde unter allen möglichen Vorhaltungen 
versucht, ihm seine dringliche Anwesenheit, auch die 
Nachtzeit über in Wolkersdorf zu verbleiben, plausibel zu
machen. Doch immer wieder äußerte der junge Bursche
den Wunsch zu seinen Eltern nach Hause fahren zu dür­
fen. Endlich willigte er ein und blieb die Nacht über, 
unter unauffälliger Aufsicht_ der Gendarmerie, in Wol­
kersdorf. In dieser Nacht setzte nun die mühselige Ar­
beit, in Form von Ueberprüfungen seiner Angaben und 
seines Lebenswandels, ein. Bis zum frühen Morgen waren 
alle kleinen und kleinsten Teilchen zusammengetragen 
und ergaben ein vollständiges Bild. Demnach führte der 
20jährige einen kostspieligen Lebenswandel und hatte
beträchtliche Schulden. Diese Feststellungen waren schon
von ausschlaggebender Bedeutung und gegen Mittag des 
21. Juni 1958, also nicht einmal 24 Stunden nach der Tat,
waren die Erhebungen abgeschlossen. 

Un.ter der Leitung 'des Kommandanten der Erhebungs­
abteilung beim Landesgendarmeriekommando für Nieder­
österreich in Wien wurde Johann R. erstmalig einem
ernstlichen Verhör unterzogen. Dieses gestaltete sich in 
der Folge zu einem erbarmungslosen 'Kreuzverhör, an dem 

f'A.sich insbesondere die Erhebungsbeamten . beteiligten. �au­
\'!!!11!!!!' senlos prasselten die Fragen von allen Seiten auf den Jun­

gen Burschen ein. Doch dieser wehrte sich mit so wohl­
gesetzten und gut überlegten Antworten, daß mancher 
außenstehende Laie von seiner Unschuld überzeugt ge­
wesen- wäre. Nicht aber die geübten Gendarmen, die hier 
zuviel Vorarbeiten geleistet hatten. Selbst die unbedeu­
tendsten und familiärsten Angaben, waren sie nur etwas
verfärbt wurden ihm als unwahr widerlegt. Schon wan­
derten ctie Augen des Burschen ängstlich von einem fra­
genden Beamten zum anderen. Schon wurden die Antwor­
ten zögernder. Langsam neigte sich der Kopf. Imr:ner hef­
tiger das Trommelfeuer der Fragen. Es kam _kerne Ant­
wort mehr zurück am Ende nur der lakomsche Satz: 
„Ja, ich habe eine 

1

falsche Anzeige erstattet, es ist nichts 
Wahres daran". 

Aufatmend sahen sich die Beamten an. Es war ge-
schaffen, der Fall geklärt. 

Nun erzählte R. hemmungslos seine Geschichte. So, 
daß er vor einiger Zeit seinen Personenkraftwagen um 
20.0001 s verkauft habe, um sich einen neuen anzuschaffen. 
Schon nach kurzer Zeit habe er das erhaltene Geld durch­
gebracht und als nun der Auslieferungstermin des be­
stellten 'wagens gekommen war, habe er nicht• mehr ge­
wußt von wo er das Geld hernehmen solle. Zu gestehen, 
daß �r. mittlerweile mittellos geworden sei, habe er sich 

.eschämt und sei auf die Idee gekommen, den Raub­
überfall vorzutäuschen. 

Mit einer erkennbaren Befreiung erzählte er dann, 
wie er in den Waldweg hineinfuhr, nach zirka 150 m a:uf 
einer kleinen Lichtung anhielt und mit einem abgeschnit­
tenen Flobertgewehr vom Wageninne�en nach auße_n durch 
die Windschutzscheibe schoß. Anschließend reversierte -e,r, 
schlug sich mit der geballten Faust, z�isch�n den Fingern 
hatte er den Startschlüssel, gegen die Stirne und fuhr 
zur Bundesstraße zurück. Mit der noch blutenden Beule 
hielt er dann einen Lastkraftwagen an und erzählte den 
beiden Insassen sein Märchen. Diese fuhren mit Vollgas 
nach Wolkersdorf, weil sie in großer Furcht waren, 
selbst ein Opfer der Räuber zu werden. Das weggeworfene 
Flobertgewehr, von dem schon vor . der T_at der __ Kolben 
abmontiert und der Lauf bis auf em klemes Stuck ab­
geschnitten worden war, wurde tatsächlich später in der 
Nähe des Tatortes gefunden. Eine Hülse steckte im Lauf, 
im Magazin befanden sich noch drei Patronen. 

Das Tatmotiv, wodurch ein großer Teil von Beamten 
Tag und Nacht in Alarmzustand versetzt wurde, war 
somit kein anderes, als die Scham eines jungen Lehrlings, 
kein Geld für einen kostspieligen Personenkraftwagen zu
besitzen. 

Wie unbedacht wenn man an die Folgen denkt, wäre 
durch rasches H;ndeln und kluge Kombination die Tat 
nicht aufgeklärt worden! Ein ganzer Bezirk wäre vor
gewalttätigen Banditen in Furcht und Unruhe versetzt
worden, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. 

• 

·-

.... 

.... 

m 

> 
·­

-

Lettera 22 

Selbst das kleinste Zollamt, 
selbst der kleinste Grenzposten, 
selbst das kleinste Gendarme­
riekommando, wo bis gestern 
eine Feder, ein Tintenfass und 
viel guter Wille vollauf zu ge­
nügen schien können heute 
ihre Schreibmaschine haben für 
Rapporte, Protokolle, Aufstel ­
lungen, Briefe, in mehrfachen 
Durchschlägen und klarer, ge­
nauer Schrift: mit der Olivetti 
Studio 44, die alle Leistungen 
einer normalen Büromaschine 
aufweist und leicht von einem 
Tisch zum anderen wandert , 
oder mit der Olivetti Lette­
ra 22, die man zum Lokalau­
genschein, zum Verhör, zum 
Inventar mitnimmt, leicht zu 
tragen, leicht in der Bedienung, 
perfekt präzise, solide. 
Äusserst günstige Bedingungen bei Teilzah­
lungen, beste Umtauschmöglichkeiten alter 
Maschinen für Angehörige des Korps. 

Austro-Olivetti Büromaschinen A. 6. 
Wien 1 - Kärnlnerstrasse 33 - Tel. 52 56 71 
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Ab 1. Februar 1959 neue Ladenschlußregelung 

Rechtspolitische Erwägungen zum bundes­
einheitlichen Ladenschlußgesetz 

Von Regierungsoberkommissär Dr. EDUARD NEUMAIER 

Die bis zur Erlassung des neuen Ladenschlußgesetzesim Sommer 1958 bestehende Rechtslage maßhte wegenihrer Unübersichtlichkeit sowohl der Wirtschaft als auchder Verwaltung große Schwierigkeiten. Es war daher nichtwunder zu nehmen, daß schon vor Jahren Anstrengungenzur Neuordnung dieser Rechtsfrage unternommen wurden 1•
Die Neuregelung des „Ladenschlusses im Kleinhandel", 

die auch für den Dienst des Gendarmen von Bedeutung ist, wurde insbesondere von Abgeördneten des National­rates in einem Initiativantrag angestrebt. Auch das Bun-__,.. desministerium für Handel und Wiederaufbau erstellteeinen .Gesetzentwurf, weiter wurde am 8. November 1956 zum Studium der gemachten Vorschläge eine Enquete ein­berufen bei der die sehr divergi�renden Standpunkte der Gewerb�treibenden, Handelsangestellten und Verbrauchernoch nicht ganz abgestimmt werden konnten. Der neueGesetzentwurf des Bundesministeriums für Handel undWiederaufbau vom 17. Juni 1958 hingegen konnte von den gesetzgebenden Körperschaften in Behandlung gezogen und nach kleinen Abänderungen zum Beschluß erhoben 
werden. A u s z w e c k m  ä ß i g k e i t s g r ü n d e n w u r -d e n  d i e  n e u e n  L a d e n s c h l u ß b e s t i m m u n g e n  
n i c h t  m e h r  w i e f r ü h e r  i n  d i e  G e w e r b e o r d ­n u n g  a u f g e n o m m e n, s o n d e r n  i n  e i n e m  e i g e ­n e n  B u n d e s g e s e t z  e r l a s s e n. 

Grundgedanken des neuen Ladenschlußgesetzes 
Das neue Ladenschlußgesetz geht von dem Gedanken aus, daß die Ladenschlußregelung einerseits den Verbrau­chern den Einkauf zu einer Zeit ermöglichen muß, in dersie nicht selbst berufstätig sind, daß aber anderseits derWettbewerb unter den Gewerbetreibenden diese nicht zuüberlangen Geschäftszeiten nötigen soll, die vielfach be­triebswirtschaftlich nicht gerechtfertigt wären. Obgleich 

die große .Mehrheit der Handelsbetriebe in Oesterreichkeine Dienstnehmer beschäftigt, und die Arbeitszeit derVerkäufer durch die arbeitszeitrechtlichen Vorschriften ge­regelt ist, mußte auch darauf Bedacht genommen werden, daß allzulange Geschäftszeiten - zumindest bei den Be­trieben mit nur wenigen Ladenangestellten - die Ein­haltung der arbeitszeitrechtlichen Vorschriften erschweren.Das Gesetz .sichert den wöchentlichen „freien Nach­mittag"; als solcher ist derzeit in der Mehrzahl der Bun­desländer der Donnerstagnachmittag vorgesehen. Der Lan­deshauptmann hat aber die Möglichkeit, eine bisherigeRegelung, die den Mittwoch als Tag des freien Laden­schlusses festgelegt hat, aufrechtzuerhalten. Soweit schonderzeit geltende Rechtsvorschriften den früheren Laden­schluß am Samstag vorsehen, gilt diese Regelung weiter­hin. 
D a s  G e s e t z  h ä l t  a u c h  a n  d e m  G r u n d s a t zf e s t, d a ß  l e d i g l i cn e i n e  V e r p f l i c h t u n g  z u m
1 Soweit nämlich Anordnungen auf Grund deutscher Vorschrif­

ten ergangen sind, galten nach den reichsrechtlichen Bestimmungen 
die alten österreichischen Vorschriften in dem betreffenden Bun­
desland nicht mehr. Die Aufhebung einer deutschen Vorschriit 
bewirkt aber anderseits nicht das Wiederwirksamwerden der wäh­
rend der NS-Zeit aufgehobenen österreichischen gewerberechtlichen 
Bestimmung. Davon ·betroffen war - wie in zahlreichen anderen 
Fällen - auch die Lad�nschlußregelung, so daß deren Gesetzmäßig­
keit zu Zweifel Anlaß geben muflte. Es haben aber auch die viel­
fach unzureichenden Verordnungsermächtigungen die Verwaltungs­
behörden gezwungen, zu versuchen, den Bedürfnissen des Lebens 
durch oft gekünstelte Auslegungen von Rechtsbegriffen, insbeson­
dere des Begriffes „Laden", Rechnung zu tragen. 
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G e s c h l o s s e<nh a l t en d e r  V e r k a u f s s t e l l e n  
b e s t e h t, n i c h t  a b e r  e i n e  Offe nh a l t epflic h t.

Geltungsbereich 

Das Gesetz erfaßt unter Beibehaltung des eingebürger­
ten Ausdruckes „Ladenschlußzeit" nicht nur die „Läden",sondern alle zum Kleinverkauf bestimmten Betriebseinrich­tungen von Unternehmungen, die der Gewerbeordnungunterliegen, und spricht ausdrücklich aus, daß als solche Betriebseinrichtungen auch alle Einrichtungen und Ver­
anstaltungen dieser Unternehmungen gelten, bei denen 
Warenbestellungen im Kleinverkauf entgegengenommen werden; damit wurden auch die sogenannten· ,,Verkaufs­ausstellungen" oder „Bazare" den Ladenschlußbestimmun­gen eindeutig unterstellt. Um eine möglichst vollständige Regelung des Wett­bewerbes unter den · Verkaufsstellen zu gewährleisten, wurden auch die Kleinverkaufsstellen der land- und forst­
wirtschaftlichen Erw�rbs- und Wirtschaftsgenossenschaf- .-, 
ten der Ladenschlußregelung unterworfen 2. �' 

Eine v ö 11 i g e A u s n a h m e von den Bestimmungendes Ladenschlußgesetzes gilt 
f ü r  d i e W a r  e n a b g a b  e a u s A u t o m a t e n (so­fern nicht die Automaten in Läden aufgestellt), 
f ü r  d e n  W a r e n v e r k a u f  i m  R a h m e n  e i n e sG a s t - u n d S c h a n k g e w e r b e s, f ü r d e n M a r k t v e r k e h r und 
f ü r  d i e  „M a r k e t e n d e r e i e n", die der Oeffent­lichkeit nicht· zugänglich sind. Schließlich verlangt die fortschreitende Motorisierung, 

daß die K r  a f t f a h r  e r jederzeit Betriebsstoff tanken 
und bestimmte Kraftfahrzeugersatzteile jederzeit beschaf­
fen können 3• 

Allgemeine Ladenschlußzeiten an Werktagen 

Bei der Festsetzung der allgemeinen Ladenschluß­
zeiten hat bereits § 96 e der Gewerbeordnung zwischen
dem Kleinverkauf von Lebensmitteln und dem Kleinver­
kauf von anderen Waren unterschieden. 

§ 96 e der Gewerbeordnung gestattete den Kleinver­
kauf von Lebensmitteln in der Zeit von 5 Uhr früh bis
20 Uhr abends, doch konnte der Landeshauptmann eine
spätere Eröffnung oder einen früheren Geschäftsschluß(ab 18 Uhr) anordnen (§ 96 e dritter Absatz). Das neue Ladenschlußgesetz bestimmt, daß die Verkaufsstellen fü�,�Lebensmittel bereits ab 6.30 Uhr offengehalten werden dürfen, damit die Berufstätigen schon vor 7 Uhr einkaufen 
können, ehe sie den Weg an die Arbeitsstätte antreten.Für den Kleinverkauf von anderen Waren als Lebens­
mitteln gestattete § 96 e der Gewerbeordnung eine Ge-

2 Die Bundeskompetenz zu dieser Bestimmung ergibt sich dar­
aus, daß die land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirt­
schaftsgenossenschaften in dem verfassungsrechtlich maßgebenden 
Zeitpunkt, das ist am 1. Oktober 1925, nach Maßgabe des Arl. V 
lit. a KMP unter die Vorschriften der Gewerbeordnung gefallen 
sind (Art. IV Abs. 2 des Kundmachungspatentes zur Gewerbeord­
nung wurde erst durch die Gewerbeordnungsnovellen 1933 und 
1934 eingeführt). Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften da­
gegen, die selbst eine Land- und Forstwirtschaft betreiben, sind 
gemäß Art. V lit. a KMP von der vorgeschriebenen Regelung nicht 
erfaßt. 

a Voraussetzung der Verkaufstätigkeit des Tankstelleninhabers 
ist selbstverständlich der Besitz der einschlägigen Gewerbeberechti­
gung. 

SCHAURXUME: 

Wien I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68 
Graz I, Radetzkystraße 20, Tel. 97 1 78 
Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 

schäftszeit von 5 Uhr bis 19 Uhr, doch konnte der Landes­
hauptmann diese Geschäftszeit gleicherweise verkürzen. Das neue Gesetz bestimmt, daß diese Verkaufsstellen ab7.30 Uhr offengehalten werden dürfen, um ?ie Besor��ngvon dringenden kleinen Einkäufen vor Begmn der Bur:>­zeit oder der Schule zu ermöglichen. 

Auch die Ladenschlußzeit am Abend wurde· bundes­
einheitlich für einen Zeitpunkt (18 Uhr bzw. 18.30 Uhr)festgelegt, der Einkäufe nach Ende der beruflichen Tätig-
keit möglich macht 1. .. Die Festlegung eines früheren Beginnes der Geschafts­
zeit für den Verkauf von Milch, Milchprodukten und !Back­
waren (ab 6 Uhr) wurde im Inieress� ei:ier entspreche�­
den Versorgung der Bevölkerung ffilt diesen Waren fur 
unerläßlich erachtet. 

Die Bestimmung, wonach Bäckereibet_riebe ab 5.30 Uhr 
offenhalten dürfen, entspricht der Bestimmun_? des §_ 10 
des Bäckereiarbeitergesetzes, die somit unberuhrt bl:ibt. 

Mit Rücksicht auf die länderweise sehr unterschi:d­
lichen Einkaufsgewohnheiten und so entst�ndenen Em­
kaufsbedürfnissen ist dec Landeshauptmann im neu1:n Ge­
setz ermächtigt, die Geschäftszeit zu ver�ürzen:_ (die La­
denschlußzeit zu verlängern), indem er eme fruhere „La­
den-s-chlußzeit oder einen späteren Beginn der Geschafts.., 

zeit normiert doch darf diese Regelung jeweils nur um 
höchstens ein� Stunde von der bundeseinheitliche1: Re.ge­
lung abweichen, die gesamte Verkürzung darf somit hoch­
stens zwei Stunden betragen; der Landeshauptmann hat 
jedoch auch die Möglichkeit, statt dessen d_�rch �nordnun� 

i'Aeiner „M i t t a g s  z e. i t" die tägliche Geschaftszeit um zwei 
'�stunden zu v e r  k u r z e n. . Die Erlassung solcher Verordnungen ist jedoc_h an die 

Voraussetzung geknüpft, daß den Verbrauc�ern, msbe�?n­
dere den Berufstätigen, die Deckung der Emkaufsbedurf­
nisse möglich bleibt. 

In gleicher Weise kann der Land:_shau�t�ann a�ch 
die bundeseinheitlich vorgesehene Geschaftszeit Je„um eme 
Stunde also um höchstens zwei Stunden, v e r  1 a n g e r  .n 
(die L�denschlußzeit verkürzen). . . _ Besonders umstritten war die bundesemhe1thche Rege­
lungen des „freien Halbtages" am Donnerstag ab 13 Uhr, 
zumal außer wirtschaftlichen Interessen .�':1ch Bed_enken 
geltend gemacht wurden, da viele Berufsta�ge. bestlrnm�e 
Waren nur am Samstagnachmittag, wenn sie ihre Farrn­
lienangehörigen begleiten können, einkaufen wollen (s?­
genannter „F a m i 1 i e '.1 e i n �  a u  f s t a ?"). Es wurde i� 
vielen Ländern beispielsweise auch m England, f�st 
gestellt daß d�r Samstagverkauf die höchsten Umsatze 
erzielt 'Bei der Verlagerung ·des freien Halbtages auf den 
Samst�gnachmittag mußte darum bedacht werden, daß 
Einkäufe der Fremden, die über das W�chenende na<;h 

· Oesterreich kommen, möglich sein sollen, _m�beso_ndere m 
den Bundesländern Tirol und Kärnten hatten die K�uf­
leute auf die Möglichkeit des „stillen Exports" verzich­
ten müssen. Das neue Gesetz ermächtigt darum den -�an-

,a.deshauptmann, den Ladenschluß am Mittwoc1: un� ub�r­
'�ies bereits für 12 Uhr festzusetzen, wenn dies die Ern-
-· · kaufs'bedurfnisse der Bevölkerung zulassen. . 

Die neue Regelung, derzufolge am ersten Samstag i� 
Monat die Verkaufsstellen erst spät�� - und „z�a_r h·t� sonst an Werktagen - schließen mussen, beruc sic �g 
die Einkaufsbedürfnisse der Verbraucher. Es besteht Je­
doch keine Notwendigkeit für ein Offenhalten auch der 
Lebensmittelgeschäfte am Samstagnachmittag, da Lebens­
mittel auch an anderen Werktagen und am Samstag mor­
gens und mittags eingekauft werden könn:n. 

N a t u r b I u m e ri u n d S ü ß w a r e n hingegen wer­
den vielfach gerade am Samstagnachmittag ein�_ekauft, 
die Möglichkeit des Offenhaltens dieser Fac�gesc;hafte an 
allen Werktagen wurde darum erhalten.· Die Verkaufs­
stellen sind sofern anders nicht bestimmt ist, am Don­
nerstag ab J.3 Uhr geschlossenzuhalten. 

Filr g r e n z n a h e G e b i e t e kann der Landeshaupt­
mann eine bestimmte Regelung treffen. 

Besondere Regelung für bestimmte Tage 

Während § 96 e der Gewerbeordnung nur für den 
24. Dezember eine Verkürzung der Geschäftszeit fest��gte (19 Uhr bzw. 18 Uhr), hat sich ein weit früherer Geschafts-

•1' Der Handelsausschuß des Nationalrates gab . �ie�ei de; Er� wartung Ausdruck, daß diese Bestimmung nicht sch1ka�os aus„eleg_ werde , um die Gewerbetreibenden unter anderem bei der I?urch 
führung von Reinigungsarbeiten und Arbeiten zur Konservierung_ von Lebensmitteln nicht zu behindern. 
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schluß sowohl am 24. D ·ezember als auch am 31. Dezem­
ber eingebürgert (ausgenommen Süßwaren und Natur­
blumen). Es wurde daher eine bundeseinheitliche Rege­
lung im Sinne des früheren Geschäftsschlusses geschaf­
fen. Fallen diese Tage auf einen Werktag, für den ein 
noch früherer Geschäftsschluß angeordnet ist, so gelten 
die früheren Ladenschlußzeiten. Der Verkauf gewisser 
Waren, für die gerade an diesen Tagen eine starke Nach­
frage besteht, machte allerdings eine Sonderregelung not­
wendig. 

Der starke Weihnachtseinkaufsbedarf macht es not­
wendig, daß die Verbraucher au�h an den sonst „freien 
Halbtagen", insbesondere an Samstagen, �inkäufe besor­
gen können. Gebietsweise werden bestimmte Einkäufe, 
zum Beispiel Stoffeinkäufe, schon im November getätigt, 
so daß der Landeshauptmann zu einer entsprechenden er­
gänzenden Regelung ermächtigt wurde. Auf Grund einer 
weiteren Ermächtigung kann der Landeshauptmann auch 
einem gebietsweise stärker�n Weihnachtseinkaufsbedarf 
Rechnung· tragen, doch ist in diesem Falle nur eine Aus­
nahme für die sonst „freien Halbtage" im Monat De­
zember möglich. 
Besondere Regelung für Verkaufsstellen bestimmter Art 

Bundeseinheitlich wurden besondere, jedoch n i c h t 
z i f f  e r n m ä ß i g b e s  t i m  m t e kürzere Ladenschluß­
zeiten festgelegt : 

a) Bei „B a h n h o f s  v e r k a u f  s s t e 11 e n" und �hn­
lichen Verkaufsstellen ist auf die Verkehrszeiten 
Bedacht zu nehmen 5• 

b) In den T h e a t e r n  u n d  L i c h t s  p i  e 1 t h e a t e r  n
bestehen meist kleine Büfetts, die nicht als Ga_st­
und Schankgewerbe, sondern als Handelsgewerbe
geführt werden; sie schließen, dem Bedarf entspre-

5 Diese Regelung hat den Vorteil, daß V e r o r d n u nge n oder 
Entscheidungen bezüglich der einzelnen Bahnhöfe e n t behr I ich 
sind; die Gewerbebehörde kann jederzeit feststellen, zu welchem 
Zeitpunkt in dem betreffenden Bahnhof der erste und der letzte 
Zug ankommt und abfährt. In der Regel wird unter den „Verkehrs­
zeiten" die Zeit von 30 Minuten vor Ankunft oder Abfahrt des 
letzten Zuges zu verstehen sein, je nach der Bedeutung des Bahn­
hofs und des sich daraus ergebenden Bedarfs. 

16 

GENERALVERTRETUNG FÜR OSTERREICH: 

HANDELSKONTOR GES. M, B. H. 

WIEN I, SCHUBERTRING 6, TELEPHON 62 46 71 

chend, nach der letzten größeren Pause oder nach 
Beginn der letzten Vorstellung. 

In gleicher Weise werden auch die Büfetts in Kon­
zerthäusern, Kongreßgebäuden usw. berücksichtigt. 

c) Die Sonderregelung für die m a r k t n a h e n V e r -
k a u f s s t e 11 e n fußt auf der Bestimmung der
Gewerbeordnung (§ 96 f), schränkt aber die Aus­
nahme gegenüber der Regelung der Gewerbeordnung
sehr ein. Di� Begünstigung wird nur den in jenen
Straßenteilen gelegenen Verkaufsstellen zukommen,
die den Markt umgrenzen.

Gebietliche. Sonderregelung 
Gebietliche Sonderregelungen können begriffsnolwendig 

nur vom Landeshauptmann getroffen werden.
C a m p i n  g p 1 ä t z e, B a d e p I ä t z e u n d p r a t e r -

m ä ß i g·e V e r a n s t a 1 t u  n g e n schaffen ebenso wie 
vielbesuchte ,Ausflugsorte und Wallfahrtsorte einen ört­
lichen, meist auch warenmäßig beschränkten Bedarf, der
zu berücksichtigen ist G_ 

In bestimmten Fr e m d  e·n v e r k e h r s o  r t e n, in
denen die Fremden tagsüber auf den Bergen oder am
Badestrand weilen, ist ein erhöhter Einkaufsbedarf in den
Abendstunden gegeben. 

Verkauf im Umherziehen und im Straßenhandel
D e r  K l e i n v e r k a u f  v o n  W a r e n  i m  U m h e r ­z i e h e n  u n d i m  S t r aße n h a n d e l  i s t  w ä h r end d e r Z e i t, i n  d e r  d i e  V e r k a u f s s t e l len f ü r  .,_s o I c h e W a r e n g e s c h l.o s s e n z u  h a 1 t e n s i n d, v e r - /IJb o t e n! 
Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen der des 

§ 96 i der Ge�erbeordnung. Der „Verkauf im Straßen­
handel" umfaßt auch alle jene Betriebe des Straßenhan­dels, die sich etwa nicht einer ständigen oder nichtstän­digen „Betriebseinrichtung" bedienen. Der Landeshaupt­mann kann von dieser Vorschrift generelle Ausnahmenzulassen. 

Kundenbedienung 
K u n d e n, d i e z u B e g i n n d e r L a d e n s c h 1 u ß -z e i t i m  L a d e n  o d e r  b e i  d e r  s o n s t i g e n  V e r ­k a u f s  s t e 11 e a n w e s e n d  s i n d, d ü r f e n  u n g e a c h­

t e t  d e r  v o r s t e h e n d e n B e s t i m m u n g e n  n o c h b e d i e n t w e rd e n  (diese Bestimmung entspricht derbisherigen Regelung nach der Gewerbeordnung). Ebenso wie die Regelung der Sonntagsruhe sieht auchdie Ladenschlußregelung eine Bestimmung über die Be­
triebe mit verschiedenen Ladenschlußzeiten (sogenannte,,g e � i s c h t e B e t r i  e b e") vor.

Strafbestimmung 
Um über -die Tatbestände keine Zweifel aufkommenzu lassen, wurde folgende Strafbestimmung normiert : ,,W�r entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgeset­zes seine Verkaufsstelle nicht geschlossen hält, Waren verkauft oder Bestellungen entgegennimmt ist nach den,Bestimmungen der ?ewerbeordnung zu b�strafen."

Uebergangsbestimmung 
Abschließend sei noch hervorgehoben, daß verschiedene

Bestimmungen der Gewerbeordnung aufgehoben wu;:-den,
so zum Beispiel die Regelung der Geschäftszeiten des
Großhandels, die angesichts der arbeitszeitlichen Rege­
lung nicht mehr erforderlich ist. Aus diesem Grunde

· wurde auch die Gewerbeordnung dahingehend abgeändert,
daß keine Ladenschlußzeiten mehr für Vermittlungs­
geschäfte (zum Beispiel Handelsagenturen, Karten- und
Reisebüros) oder für Spediteure bestehen. Zur Vorbereitung und Erlassung entsprechender Aus­
führungsbestimmungen bestimmt das n e u e La d e n -
s c h 1 u ß g e s  e t z v o m 9. J u 1 i l 9 5 8, B G B 1. N r. l 5 6,
daß es e r s t a b 1. F e b r u a r l 9 5 9 w i r k s a m wird.

Die vorstehenden Ausführungen sollen dazu dienen,
die Gendarmen über die Neuregelung entsprechend zu
informieren und die gesetzliche Regelung verständlich zu
machen. 

6 Die Ermächtigung des § 96 h Abs. 4 der Gewerbeordnung, die 
eine Sonderregelung nur für Ku r o r t e  vorsah, war im Hinblick 
auf Art. 18 BVG nicht genügend bestimmt; sie erwies sich in der 
Praxis auch als zu eng. Auch Me s s e n, Fe s t s  pi e I e, S k i w e t t -
k ä mpf e und dergleiche Veranstaltungen bewirken einen be­
sonderen Zustrom Ortsfremder, deren Einkaufsbedürfnis im Inter­
esse der Gäste und im Interesse des Fremdenverkehrs befriedigt 
werden muß. 
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WIE WO WED WAS.
1. Von welchem Schriftsteller

• stammt der Roman „Krieg und
Frieden"?

2. Von welchem Fluß· wird der
Genfer See durchflossen?

3. Welcher ist der höchste Orden
in England?

4. · Welcher Unterschied besteht 

zwischen Festmeter und Raummeter?
5. Was ist ein Katarakt?
6. Von wem wurde zuerst der

Nordpol erreicht? 
7. Wer war Charlotte von Lenge-

• feld?· 8. Wie heißt der wasserreichste
Strom der Erde? 

9. Durch welchen Frieden wurde 

der Siebenjährige Krieg beendet? 
10. Welches ist das leichteste Ge­

brauchsmaterial? 
11. Wie heißt der oberste Gott der

germanischen Göttersage? 
i2. Wie heißt die Hauptstadt von 

Uruguay? 
13. Was ist ein Seismograph?
14. Unter welchem Herrscher

wurde in Oesterreich die Leibeigen­
schaft aufgehoben? 

15. Wast ist Glaswolle und wozu
wird sie verwendet? 

16. Was ist ein Triangel?

Der griechische \ Gelehrte Thales er­
kannte im 6. Jahrhundert v. Chr. die 
elektrischen Eigenschaften des Bern­
steins. Diese unerklärliche Eigen­
schaft des gelben Steines _machte ihn 
zum „Wunderstein". Man gab den 
Kindern Bernstein in den Mund zum 
Durchbeißen der Zähne. Noch heute 

werden Bernsteinketten gegen 
Rheumatismus getragen. In den Jah­
ren 1906 und 1936 wurden in Hartlieb 
bei Breslau große Bernsteinlager der 
Vandalen wiedergefunden. 1264 wurde 

die Bernsteinförderung als Privi­
legium dem Deutschen Ritterorden 
verkauft. Das größte bisher gefun­
dene St.tick wiegt 6,5 kg. 

PHOTO-QUIZ 

17. Welche war die erste Gebirgs- Zur Sichen:mg ihrer Nordgrenze, die 
bahn der Welt? teils von der Donau gebildet wurde, 

18. Welcher ist der größte See errichteten die Römer östlich von
Europas? Wien das stark befestigte Kastell 

19. Wodurch wurde die südafrika- Carnuntum. Das Museum Carnunti-
nische Stadt Kimberley bekannt? num erinnert mit vielen Dingen an 

20. Was ist ein Kondor? jene Zeit, da unser Vaterland einst 

1 
eine römische Provinz war. Das 

� ��-•lllll•l'llP'l!II� Museum steht in 
� 1� w..11111 a) Hainburg

I . wfi!ltGI 
�j �!�ro���tsch-Altenburg 

�,

Die Harztränen vergangener WäLder

In Palmnicken im ehemaligen Ost­
preußen wurden jährlic� zir�a 
400.000 kg Bernstein gewonnen. Em 
Kubikmeter blauer Erde enthält rund 
2 kg davon. Der Bernstein ist ·ver­
steinertes Harz von untergegangenen 
Wäldern cler Tertiärzeit, clie sid1 auf 
einer Landbrücke nach Skandinavien 
befanden. Der Bernstein wurde schon 
den Phöniziern durch Händler am 
Schwarzen Meer bekannt, die ihn 
von cler Ostseeküste bezogen. Kaiser 
Nero sandte einen römischen Jilitter 
eigens nach Preußen, dort gr0ße 
Mengen Bernstein aufzukaufen; das 
größte Stück, das dieser mitbrachte, 
hatte ein Gewicht von 4,5 kg. Dei.' 
Name des Bernsteins kommt von 
,,brennen". Bei Homer wird er Elek­
tron, das heißt Sonnenstein, genannt. 

DEN/tSPOd 
. Ein Schäfer sagt zu dem andereu: 

,,Gib mir eines von cleinen Schafen, 
dann habel'I wir beide gleich viele.''. 
Der andere erwiderte: ,,Nein, gib du 
mir eines von deinel'I, dann habe ich 

doppelt so viele wie du." Wie viele 
Schate l:.J.at ein jeder? 

Bei dem technischen Verfahren, 
Metallstücke dadurch miteinander zu 
verbinden, daß man die Verbindungs-

stellen ineinanderschmilzt, dem so­
genannten ,, .. . , . ", werden Tempera­
turen von 3000 Grad und mehr her­
vorgerufen. 

Gerechtigkeit siegt 
Als Egon Mertl die Bimmelbahn 

eines südamerikanischen Landes so­
eben besteigen wollte, legte sich 
plötzlich eine behandschuhte Rechte 
höflich, doch gebietend auf seine 

Schulter. 
„Entschuldigung, mein Herr, aber 

Sie können nicht abreisen." Egon 
Mertens fuhr wütend herum. ,,Wa­
rum, zum Teufel, kann ich nicht ab­
reisen? Was wollen Sie eigentlich 
von mir?" 

Der Polizist lächelte. ,,Sie haben 
fünfzigtausend Cruzeros Schulden bei 
Herrn Lulli. Die müssen Sie erst 
bezahlen, dann können Sie fahren, 
wohin es Ihnen beliebt." 

„Schulden? Bezahlen?" rief Egon 
Mertens.· ,,Wer, zum Teufel;, ist clie­
ser Lulli?" 

„Ihr Zigarettenhändler neben dem 
Hotel." 

·Egon Mertens lachte höhnisch.
Nun falls es Sie interessiert : Ich 

bin Nichtraucher. Was sagen Sie 
nun?" 

Aber Sie haben sich fünfzigtau­
send bei Herrn Lulli geliehen." 

· Ich kenne keinen Lulli'', schrie
Eg�� Mertens. ,,Es muß eine Ver­
wechslung sein." 

,,Sie weigern sich_ also, zu zah­
len?" sagte der Polizist. ,,Dann wird 
Herr Lulli Sie verklagen." 

wutschnaubend kehrte Egon l\ller­
tens in sein Hotel zurück. Er rief 
seine Freunde an. Sie rieten ihm 
dringend, einen Anwal� zu nehmen. 

Der Anwalt ließ sich den T�t­
bestancl erzählen und nickte schlaf­
Fig zu Egon Mertens' Unschuldsbe­
teuerungen. 

„Ueberlassen Sie alles mir", sagte
er. 

di Z . Vor Gericht marschierten e eu-
gen des Herrn Lulli auf. Es '.'."'are�
vier kleine schwarze Ehrenmanner,
sie hießen Truffo, Naso, Beppo, Mo!1-
tecucculi. Und alle vier schworen sie,
genau gesehen zu haben, wie Eg_on
Mertens sich fünfzigtausend Cruzer os
von Herrn Lulli ausgeb-0rgt habe. 

Dann erhob sich Egon Mertens
Anwalt. Er bestritt keinesfalls,_ daß
sein Klient sich das Geld geliehen 

h b Egon Mertens wui;-de esa e. 
Da war er 

schwarz vor den Augen. . . h
·a schön reingefallen!_ Vermutllc .
!teckte der Anwalt mit dem Lull1

unter einer Decke. 
Nun ließ der Anwalt seinet·seits 

Zeugen aufmarschieren. Es waren

I 



nicht vier, sondern sechs kleine 
· schwarze Ehrenmänner. Und alle

sechs schworen sie, genau gesehen 
zu haben, wie Mertens Herrn Lulli 
die geliehenen fünfzigtausend Cruze­
ros zurückgab. 

,,Ich hörte, Sie fahren weiter",
sagte der Richter, nachdem er Egon 
Mertens freigesprochen hatte. ,,Pas­
sen Sie gut auf in der nächsten 
Stadt. Gauner auf Schritt und Tritt,
sag ich Ihnen. Es ist nicht wie bei 
uns, wo die Gerechtigkeit siegt, wie 
Sie soeben erlebt haben." 

Curt Maronde 

� ß U N.T E � 
�eschidlfM 

Max kaufte sich ein knallbuntes 
Sporthemd. Als er es auseinander­
fal tete, entdeckte er darin einen 
festgesteckten Zettel. Darauf stand 
die Adresse eines Mädchens - wohl 
einer Arbeiterin aus der Hemden­
fabrik - und folgende Worte: ,,Bitte, 
schreiben Sie mir und schicken Sie 
mir Ihr Bild!" 

Von einem reizvollen Abenteuer 
träumend, erfüllte Max den Wunsch. 
Nach acht Tagen hielt er einen duf­
tenden Brief in der Hand. Von dem 
Mädchen. Er riß ihn auf, las und 
sank enttäuscht auf einen Stuhl 
nieder. 

In dem Brief stand nur: ,,Danke 
für das Bild! Ich wollte nur einmal 
sehen, was das für ein Mensch sein 
muß, der sich solche idiotischen 
Hemden kauft." 

* 

Drei Professoren warteten auf den 
Zug. In eine wissenschaftliche Dis­
kussion verwickelt, bemerkten sie 
nicht, daß der Zug einfuhr und nach 
kurzem Aufenthalt im Begriff war, 
abzudampfen . Sie liefen ihm nach, 
zwei sprangen auf, der dritte blieb 
auf dem Perron zurück. 

,,Nicht übel", bemerkte ein Herr, 
der Zeuge dieser Szene war, ,,zwei 
von dreien gelang es doch!" 

,,Allerdings", erwiderte der Pro­
fessor, ,,aber die beiden waren ge­
kommen, um mich . . . zum Zug zu 
begleiten!" *

Vor einem erst halb vollendeten 
Bau stand ein Fremder und blickte 
neugierig in die Höhe. Dann fragte 
er einen vorbeikommenden Einhei­
mischen: 

,,Was wird denn das für ein Ge­
bäude?" 

,,Das wird ein Stadtmuseum." 
,,Und was stellen denn die sitzen­

den Statuen da oben dar?" 
„Das sind keine Statuen, das sind 

die Maurer!" 
* 

Vic Smoke, ein bekannter Schau­
spieler erzählte von seiner letzten 
Vorsteiiung. ,,Ich war großartig! Alles 
ging wunderbar, bis plötzlich im 
Publikum ein Arzt aufstand und ins 
Parkett schrie: ,Ist hier zufällig ein 
Schauspieler unter den Herrschaf­
ten?'" 

n 

Der junge Mann besuchte einen 

Psychonalytiker und erklärte ihm 
sein Leiden. ,,Jede Nacht träume ich 

daß junge, nur halb bekleidete Da� 
men durch mein Zimmer gehen." 

„Hm", sagte der Psychoanalytiker 
„un _? nun möchten Sie gern, daß ich 
dafur sorge, daß dieser Traum ver­
schwindet." 

„Ach, das nicht gerade" meinte 
der junge Mann, ,,wenn S:e' nur er­
r7ichen könnten, daß die Damen 

mcht so die Türen schlagen." 
* 

Zwei Irre machen eine' Radtour. 
Pl�tzlich „ fängt _es an zu regnen. 
Kerne Mantel, keme Schirme. ,Weißt 
du was", meint der eine Irr�, ,,wir 
legen uns auf den Boden und dek­
ken uns mit den Fahrrädern zu!" 
Gesagt, getan. Doch kurz dar.mf 
meint der andere: ,,Ich weiß nicht 
aber bei mir regnet es durch!" Dar� 
au! der erste wieder: ,,Du idiot! An 
demem Rad fehlen ja auch ein paar 
Speichen!" 

*

. In einem Filmatelier setzte sich 
�1e Schauspielerin W. G. versehent­
lt�h auf die Tasten eines Klaviers. 
Sie erschrak, lauschte dann aber ge­
spannt den Tönen nach. Und als sie 
verklungen waren, me'.nte sie: ,,Zwei 
Okt�ven? Ich muß sofort e:ne Ab­
magerungskur machen!" 

* 
. Nach langem Feilschen hat Müller

emen gebrauchten Wagen gekauft. 
,,Na, bek,omme ich nicht noch ein 

�erkzeug zu dem Wagen gratis ge­
liefert?" 

,,Natürlich", erwidert der Hänr.l­
ler de� schwierigen Kunden, ,,jeder. 
der bei uns einen gebrauchten Wa� 
gen kauft, erhält gratis den neuesten 
Fahrplan der Bundesbal;m." 

* 
Bernhard Shaw h:elt e:nmal einen 

Vortrag über Pr,obleme der Ehe wo­
bei er als ers_ten und with.igsten 
Grundsatz verkundete: ,,He'.ratet un­
ter keinen Umständen des Geldes 
wegen: es ist immer möglich, irgend­
wo anders ein Darlehen zu bedeu­
tend niedrigerem Zinsfuß zu erhal­
ten." *

Her� Schatzing�r war, dem Zuge 
der Zeit folgend, m Mailand gelan­
det. In einem Restaurant hatte er 
s-oeben gut und ausgiebig gespe'.st
streck�e behaglich' , die Füße unte;
den Tisch und sagte zu sich: 

„Dös Essen war prima! Der wein 
�einwand, -der Mokka' tulli! Wann' 
Jetzt nur net die verfluchten Se­
henswürdigkeiten wär'n !" 

* 
Mutti schießt hin und her, denn 

die Zwillinge sind zu baden und 
müssen ins Bett. 

Endlich ist sie fertig, beide stek­
ken unter der Decke und aufatmend 
belmmmen sie den Gutenachtkuß. Der 
Peterl lacht dabel, daß es ihn nur so 
schüttelt. Verwundert fragt ihn die 
Mutter: 

,,Warum l.achst du denn so, Pe­
ter?" 

,,Weil du den Paul zweimal ge­
badet hast und mich gar nicht!" 

„Als,o, liebe Frau, sagen Sie mir 
die Wahrheit. Halten S:e meine Diät­
vorschriften a:uch wirklich genau ein?" 

„S:cherlich, Herr Doktor, obwohl 
es mir, ,offen gestanden, oft , sehr 
schwerfällt, nach den Mahlzeiten 

noch Ihre Diätk-ost hin�nterzuwür-· 
gen!" 

*

Arzt zum Ehemann : ,,Ich ver­
ordne Ihnen unbedingte Ruhe. Sehen 

Sie zu, daß Sie Ueberstunden im \ 
Büro machen können." 

* 
,,Du siehst ja so schrecklich nie­

dergeschlagen aus. Was hast du 
denn? 

,,Ach, meine Frau will ver­
rcisen . . .  " 

Mann, das ist doch kein Grund. 
Sei doch froh." ., Ja, ja, das schon, aber wenn ich 
ihr das zeige, dann bleibt sie wo- fl.
möglich zu Hause." 

* 
„Um meinen Urlaub brauche· ich 

mir keine Kopfschmerzen zu ma­
chen." 

,,Wieso denn nicht?" 
,,GaJ11z einfach. Meine Frau be­

stimmt das wo. Meine Firma: wann. 
Und mein Spa.rkassenbuch: wie lange." 

* 
„Glauben Sre, daß Bankier L. ein 

seriöser Geschäftsmann ist?" 
„Meiner Meinung nach ist das 

etl<nzige, was sich dieser Mensch ehr­
lich erworben hat, sein Rheumatis­
mus!" 

*

Die Stati-onsschwester berichtet 
dem Chefarzt während der Visite: 
,,Fra,u K. bek,ommt jet�t auf Ver­
ordnung des Internist'en ganz neue 
Zäpfchen!" Chef: ,,Wies,o? Bekam sie 
denn sonst gebrauchte?" 

* 
„Wie fühlst du dich denn mit der 

neuen Brille?" ,,Fabelhaft. Ich treffe 
jetzt Leute, denen ich seit Jahren 
nicht mehr begegnet bin!" 

* 
Es war in Texas. Der Prediger 

einer kleinen Sekte donnerte gegen 
das Laster der Trunksucht. 

„Sie ist der größte Fluch dieses 
Landes", rief er anklagend. ,,Sie 
macht, daß ihr euch dauernd mit 
eur;en Nachbarn streitet, sie macht, 
daß ihr aucf euren Kneipenwirt 
schießt . . . und sie macht auch, daß 
ihr ihn verfehlt . . .  " 

* 
Zwei Abstinenzler lassen sich bei 

einem Heurigen nieder und bestellen 
zwei Glas Milch. 

Die Kellnerin macht große Augen. 
,,Milch haben wir keine", sagt sie, 

,,aber vielleicht kann ich den Her­
ren ein Bilderbuch bringen?" 

* 
Die alte Dame bemü1It sich sehr, 

in der überfüllten Straßenbahn fest.:n 
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W a a g r e c h t  : 1 Direkter Befehl 
des Sultans an den Großwesir. 
5 ltal. männl. Vorname. 7 Sprache, 
Mundart. 11 Fluß in Afrika. 12 Wisent. 
13 Verhängnisvoll, unangenehm. 15 
Oelpflanze. ·18 Drossel vogel. 20 Brauch 
(kaufmänn.). 21 Riesengeschlecht zu 
Moses Zeit. 24 Griechischer Buch­
stabe. 25 Halbaffe, Papageienart. 27 
Persönl. Fürwort. 28 Feuer, Schwung-
29 Rohstahl. 30 Säulenhalle (griech.). 
31 Berg in der Schweiz. 33 Arabischer 
Artikel. 35 Tau (seemännisch). 38 
Schlangenähnlicher Fisch. 39 Ehe­
losigkeit. 43 Abkürzung für Sacrum 
Romanum Imperium. 44 Nebenfluß 
der Donau. 46 Slaw. Göttin der Liebe. 
47 Germanisches ·volk. 49 Asiatisches 
Reich. 50 Gebirgspaß und Fluß in 
Bel udschistan. 51 Winkel, Kante, Mz. 
52 Meerkatze. 53 Franz. Schriftsteller, 
gest. 1885. 

S e n k r e c h t : l Bischofsmütze. 

.uß zu fassen. Denn Sitzplätze gibt 
--- es keine. Die sind alle von Herren 

belegt. 
Da tippt ihr ein junger Mann 

vertraulich in die Seite: :,Gnädige 
Frau", flüsterte er, ,,bei der näclil­
sten Station müssen Sie auf Draht 
sein! Dli steige i c h  aus!" 

• 

Er und Sie gehen engumschlungen 
durch einen Park. ,,Liebe ist eine 
Krankheit" flüstert er Ja" sagt 
das Mädch�n, ,,und Sie �in'ct ei� Mit­
tel dagegen!" 

„Was sagen Sie, gestern habe 
ich mich zwei Stunden lang ohne die 
geringsten Schwierigkeiten mit einem 
Franzosen unterbalten!" 

·,,Ja können Sie denn so gut
Fralil.zösisch ?" 

„Aber woher denn! Er konnte 
jedoch perfekt Deutsch!" 

* 

Arzt: ,,Der- Fortschritt in ihrem 
Befinden ist unverkennbar, mein Lie-
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2 Urheber, Schriftsteller. 3 Göttin 
(lat.). 4 Ehemaliges Längenmaß. 5 
Zeitrechnung, Geschichtsepoche. 6 Ge­
nießbare Früchte. 7 Fluß in Bayern. 
8 Gotteshaus. 9 Eiland. 10 König von 
Serbien, gest. 1901. 14 Unfähig, sich 
in die menschliche Gesellschaft ein­
zuordnen. 16 Ruinenstätte in Yucatan. 
17 Türkischer Ehrentitel. 19 Bücher­
brett (franz.). 22 König von Aegyp­
ten, gest. 23 Besonders, nebenbei 
(lat.). 26 Altes Württemberger Flüs­
sigkeitsmaß. 28 Ohr (engl.). 31 Ro­
mandichter, gest. 1910. 32 Opernkom­
ponist, gest. 1787. 33 Stadt in Süd­
tirol. 34 Teil des Auges. 36 Ital. 
Küstenfluß. 37 Seeräuber. 39 Maß für 
Holzkohlen. 40 Bibl. Landschaft. 41 
Vater (türk.); Gewitterhexe. 42 Stadt 
in Rußland. 45 Engl. Artikel. 48 Tor, 
Meerenge (arab.). 

Ger.i.d.-Rayonsinspektor 
Aldo P a c h o 1 e 

ber. Die Herztätigkeit hat sich ent­
schieden gehoben. Sie haben zwar 
noch etwas · geschwollene Füße, c;lar­
aus mache ich mir aber nichts." 

Patient: ,,Herr Doktor, wenn Sie 
geschwollene Füße haben werden, 
werde ich mir auch nichts draus 
machen!" 

* 

Nach der Untersuchung. 
Arzt: ,,Das mac1It die Liebe." 
Patient: ,,Ich bin weder verhei-

ratet, noch habe icL eine Geliebte." 
Arzt: ,,Hrn - dann macht es der 

Alkohol." 
Patient: ,,Ich trinke nie." 
Arzt: ,,Hm - cilann macht es das 

Rauchen." 
Patient: ,,Ich i·auche nicht." 
Arzt: ,,Dann :macht es 10 Schilling. 

Der Nächste bi<tte!" 
* 

Ein Mann betritt das Behand­
lungszimmer eines Augenarztes. ,,Na, 
wo fehlt es denn?" fragt ihn der 
Arzt. Der Mann nimmt seine Brille 

. .. daß Franz II. der letzte rö­
misch-deutsche Kaiser war. 

... daß ein Riesensalamander bis 
zu 1 Meter lang werden kann. 

... daß der größte Diamant· 
„Cullinan" heißt und in Südafrika 

gefunden wurde. 
.. . daß der größte vorderasiatische 

Strom der Euphrat ist. 
. . .  daß man die Fühler von Kreb­

sen und Insekten Antennen nennt. 
... daß der Kaiser-Wilhelm-Kanal 

die Nordsee mit der Ostsee verbindet. 
. . .  daß man die männliche Biene 

Drohne nennt. 
... daß man das Holz der Zitter­

pappel vorzüglich für Zündhölzer 
:verwendet. 

.. . daß Napoleon in der Schlacht 
bei Aspern 1809 zum erstenmal ge­
schlagen wurde. 

. .. daß Ferdinand von Lesseps der 
Erbauer des Suezkanals ist. 

.. . daß die Rialtobrücke die älteste 
Brücke Venedigs ist. 

. .. daß Grönland die größte, und 
Neu-Guinea die zweitgrößte Insel 
der Welt ist. 

Auflösung der Rät.sei aus der 

November-Nummer 

Wie? Wo? Wer? Was? 1. Im Jahre 776 v. 
Chr. 2. Drei Minuten. 3. Slalom. 4. Salto. 
5. Etwa 150.000. 6. 3000 bis 5000 Wörter. 7. Vom 
deutschen Taler. 8. Erzherzogin Maria , 
Louise, die Gemahlin Napoleons L 9. Peter 
der Gi_oße. 10. Audienz. H. Ein Sammler 
von Elektrizität. 12. Manometer. 13. Die 
Berührung eines elektrischen Leiters mit 
der Erde. 14. Der Elektromotor wandelt 
elektrische Energie in mechanische um, 
die Dynamomaschine mechanische in elek­
trische. 15. Peter Henlein, 1500 in Nürn­
berg. 16. Ressel, 1812. 17. Apparat zum 
Verdichten von Gasen. 18. Rheingold, Wal­
küre, Siegfried, Götterdämmerung. 

Photo-Quiz. Castelgandolfo. 
Wie ergänze ich's? Nordost-Passat. 
Denksport. Die Familie hatte zwei 

Söhne und drei Töchter: 
Kreuzworträtsel: W a a g r e c ht: 1 Ei­

senerz Steiermark. 15 tre. 16 Reue. 17 
Antonio. 18 nieder. 20 n. b. 21 CH. 22 F. L. 
23 gemein. 24 T. S. 25 Aronde. 29 Orte. 
31 Hai, 32 See. 33 Treue. 36 Siam. 37 US. 
38 Bank. 39 Eiland. 40 W. N. 41 one. 
42 Rust. 43 Tito. 45 LI. 46 Liane. 47 Anis. 
43 J;rika. 50 Raub. 52 K. E. 53 Krane. 
54 ad. 55 Enkel. 57 Wels. 59 Takt. 60 CE. 
61 Rückfalldiebstahl. - S e n k r e c h t: 
1 Eingeteilter. 2 Stempelmarke. 3 Erde. 
4 RR. 5 Zentriwinkel. 6 substantiell. 
7 te. 8 Jahrhundert. 9 en. 10 R. T. 
11 Mord. 12 an. 13 Rif. 14 Kollektivdel. 
19 ie. 21 ca. 26 Oase. 27 NI. 28 Esau. 
29 Os. 30 Ern. 34 Ridi. 35 Enge. 38 Bri­
kett. 43 TA. 44 Os. 45 links. 49 Raab. 
51 Ulk. 54 ach. 56 Nu. 58 SD. 

ab und sagt: ,,Meine Alte ist nicht 
mehr scharf genug, Herr Doktor!" 

* 
Der junge Mediziner hat !e sein 

Examen gemacht und schrieb nun 
das erste Rezept aus. Vorsichtshal­
ber für- sich selbst. Stolz brachte er 
es zum Apotheker. 

Der studierte es einige Zeit und 
fragte dann: ,,Ist der Hund sehr 
groß?" 

lll 
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�.Ich möchte wirklich wissen, -wieso du jedesf\lal soschlechter Laune bist, wenn Mama bei uns übernachtet!"
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'-� ,,Glaubst du, ich will erkältet nach Hause kommen?" 
,,Ich hätte schwören können, daß sie die Scheibe nicht ·-getroffen haben!" 1 

-====�c'1: -1
-�

„Alles in Ordnung, nur eine Kleinigkeit 
IV 
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Auszeichnung verdienter Gendarmerie­
beamter durch den Bundespräsidenten 

Silbernes Verdienstzeichen 

Gendarmeriemajor Viktor F a u s t e  rGendarmeriemajor Heinrich H r s k a Gen darmerieri ttmeister Heinrich Ku p k a Gendarmerierittmeister Ludwig S t r o h  m a y e r  Gendarmeriekontrollinspektor Rudolf G u s e n  b .au e rGendarmeriekontrollinspektor Karl H a t t i n g  e r  Gendarmeriekontrollinspektor Franz H e  11 e t  z g r u b  e rGendarmeriekontrollinspektor K.arl H o f m a n n  Gendarmeriekontrollinspektor Karl J a k o b  Gendarmeriekontrollinspektor Maximilian Ko t zGer.darmeriekontrollinspektor Franz Mä h r Gendarmeriekontrollinspektor Anton R e t t e r  Ger.darmeri-ekontr-011inspektor Rudolf S c höb e r 1 Gendarmeriekontrollinspektor Vinzenz S e m  m e 1 r o c kGendarmeriekontrollinspektor Josef Ze i t  1 h o f e r  
Goldene Medaille 

Gendarmerieoberleutnant Hubert B r u n n e  r Gendarmeriebezirksinspektor Johann B u d s c h e d 1Gendarmeriebezirksinspektor Heinrich E h  a r t Gendarmeriebezirksinspektor Stefan F r a n k  Gendarmeriebezirksinspektor Rudolf H e  t t l i n  g e r  
/j.Gendarmeriebezirksinspektor Michael K o i n i  g Gendarmeriebezirksinspektor Robert Ku r z bö c k· Gendarmeriebezirksinspektor Johann Ma r t i n  e c Gendarmeriebezirksinspektor Johann M e 1 c h e r  Gendarmeriebezirksinspektor Josef Mi c h  l_m a  y r Gendarrheriebezirksinspektor Hermann R a g  o s s n i gGendarmeriebezirksinspektor Franz S c h e u c h e  r Gendarmeriebezirksinspektor Franz S t e i n  b r e  eh e rGendarmeriebezirksinspektor Jakob S t e i n e  r Gendarmeriebezirksinspektor Karl Wu t s c h Gendarmeriebezirksinspektor Josef Ze r z a 

Silberne Medaille 

Gendarmerierevierinspektor Karl B u c h  n e r  Gendarmerierevierinspektor Valentin Ku t t n i g Gendarmerierevierinspektor Christian L a  u b r e u t e rGendarmerierevierinspektor Erich L e s  c h Gendarmerierevierinspektor Hubert Ma y e r  Gendarmederevierinspektor Absalon N e id h a r tGendarmerierevierinspektor Heinrich P i r k  e r  Gendarmerierevierinspektor Ernst R o  s inge r Gendarmerierevierinspektor Jos-ef S a n t e  r Gendarmerier,evierinspektor Emil S c h a r 1 Gendarmerierevierinspektor Johann S c h a s c h e l Gendarmeri-erevierinspektor Eduard S c h n e e b e r  g e rGen dgrmerierevierinspektor Alois S t e i n  e r  ,A.Gendarmerierayonsinspektor Anton B o c k  "WGendarmerierayonsinspektor Andreas K a v r a n  Gendarmerierayonsinspektor Ernst P i c h e  1 b a u e  rGen darmerierayonsinspektor Adolf T e  m p s c h Gendarmerierayonsinspektor Ignaz T h o n  h a u s  e rGendarmerierayonsinspektor Josef V e 1 e t  a Gendarmerierayonsinspektor Ludwig W o  c h n e rGendarmeriepatr-0uillenleiter Heinrich K n e i s 1 
Silbeme Medame am Roten Band 

Gendarmeriepatrouillenleiter Peter T r i  p o  1 t 
Bronzene MedaiHe 

Gendarmer1epatrouillenleiter Siegwalt E xe n b e r ge rGendarmeriepatrouillenleiter Otto Kr i s  c h k a Gendarmeriepatr-ouillenleiter Josef L i ndn e r  Gendarmeriepatrouillenleiter Alois Me y e r  Gendarmeriepatrouillenleiter Franz P ö h n Gendarmeriebeamter Hara1d Ko p l? Gendarmeriebeamter Franz L e h n e  r y-endarmeriebeamter Erwin L o o  s 
Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer 

und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. Filr den 

Inhalt verantwortlich: Gendarmerle-Major Ferdinand K ä s. - Alle 
Wien III, Hauptstraße 68. Druck: Ungar-Druckerei Gesellschaft 

m. b. H., Wien V, Nikolsdorfer Gasse 7-11 

Dr. :techn. BERGER 

·Unternehmen

für Funk- und Elektrotechnik 

WIEN I, Stubenring 2, Telephon 52 59 74 
Telegrammadresse: Berger TF 525974 Wien 

INNSBRUCK, Heiliggeiststr.10, Tel. 36 55 
Telegrammadresse: Berger TF 3655 Innsbruck 

Geschäftsführer: 

Dr. techn. Dipl.-Ing. He r m a n n B e r  g e r 

Zivilingenieur für Elektrotechnik 
Gerätebau: 

Sender jeder Leistung für ortsfesten undbeweglichen Betrieb, kommerzielle Empfänge,r, Einrichtung kompletter Funkstationen, · Hochfrequenz-Härte- u. Schweißgeneratoren,Kunstantennen, Fernsteuerungsanlagen, Turbinenregelanlagen. 
Einzelteilfertigung: 

Emaillierte Drahtwiderstände,Schichtwiderstände, Kohlepotentiometer, entstörte Zündkerzenstecker, Niederspann ungssicherungsau tomaten,Kugelfeintriebe. 
Generalvertretungen: 

Q uar z k e r a m i k  G. m. b. H., München: 
Schwingquarze jeder ;\rt,Präzisionsquarze, Quarzthermostate, Normalfrequenz-Quarzgeiieratoren.

K u  p f e r  - A s  b e s  t C o., Heilbronn: 
Zerhackerpatronen, Wechselrichteranlagen, KACO Autoklemmlampe. 
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10 Jahre Gendarmeriemusik in der Steiermark 
Von Gend.-Major LUDWIG COLOMBO, Kommandant der Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos 

für Steiermark, und Musikoffizier 

Die Gendarmeriemusik des Landesgendarmerieko�m:m­
dos · für Steiermark feierte am 13. September 1958 ihr 

-l0jähriges - Gründungsfest. Aus diesem Anlaß wurde mit 
Genehmigung des Landesgendarmeriekommandanten, Gen­
darmerieoberst Franz Z e n  z, Gründer der Gendarmerie­
musik und Vorsitzender des Musikausschusses, eine Fahrt 

_mit einem von der Autobusunternehmung Franz Dengg 
sen. (Kraz-Köflach) beigestellten Reiseautobus in das be-' 

nachbarte Bundesland Kärnten unternommen. 
Besichtigt wurden die Burg Hochosterwitz bei Launs­

dorf, Ausgrabungen und das Museum auf dem Magdalens-
berg. 

Hochosterwitz wurde urkundlich erstmalig 860 er­
wähnt. Die Spanheimer verliehen den Hochosterwitzern
!209 das Erbamt der Mundschenken. Letzter Schenk von
Osterwitz wird 1475 bei einem Türkeneinfall gefangen und 
stirbt in der Gefangenschaft ohne Erben. Hochosterwitz 
fällt an den Landesfürsten Kaiser Friedrich III. zurück. 
König Ferdinand I. verpfändet Osterwitz ,m den Landes­
hauptmann Christof Khevenhüller; 1570 erwirbt Georg 
Khevenhüller, Freiherr, ebenfalls Landeshauptmann, die 
Burg käuflich, baut sie wegen der drohenden Türken­
einfälle aus, versieht sie mit einer Waffenkammer und 
läßt die 14 Tore in den Jahren 1570 bis 1586 errichten. 
Ein derartig vielseitig gesicherter Burgweg zählt nicht
nur zu den größten Seltenheiten, sondern stellt ein Uni­
kum im Burgenbau dar. Eine alte Urkunde verzeichnet 
die Namen der einzelnen Tore: 

1. Fähnrichtor, 1575, Wappenstein, Bannerträger, In-
schriftstein; 

2. Wächtertor, 1577, Inschriftstein;
3. Nautor, 158, Inschriftstein;
4. Engeltor, 1577, Zugbrücke;
5. Löwentor, 15, Zugbrücke, Inschriftstein;
6. Manntor, 1579, Inschriftstein;
7. Khevenhüllertor, 1582, Bildnis Georg Khevenhüllers;
8. Landschaftstor, 1570, Fallbrücke, Wappenstein 1580,

Inschriftstein; 
9. Reisert.er;

10. Waffentor, Bildnis Erzherzog Karls von Kärnten und
Steiermark;

- 11. Mauertor, 1575, Inschriftstein;
12. Brückentor, Zugbrµcke, Inschriftstein;
13. Kirchentor, 1578, Inschriftstein;
14. Kulmertor, Fallgitter, 1576, Inschriftstein, und
15. Pforte, Wachtürme, 14 Auslugtürme, mit einem

inneren und äußeren Burghof. 

... 

Seit dieser Zeit fanden keine wesentlichen baulichen 
Veränderungen- statt. Die Burg ist bis zum heutigen Tage 
ununterbrochen im Besitze der Khevenhüller. In einer 
Verfügung des Bauherrn Georg Khevenhüller aus dem 
Jahre 1576, welche auf einer Marmortafel im Burghof zu 
lesen ist, wird der Wunsch ausgesprochen, es möge die -
Burg im Besitze der Nachkommen bleiben und diese für 
deren Erhaltung Sorge tragen. Dieser Wunsch ist für die 
Familie Khevenhüller stets ein heiliges Vermächtnis. 

Der Magdalensberg (1058 m) ist die zweithöchste Er­
hebung einer Hügelkette zwischen den Flüssen Glan und 
Gurk. Die geschützte Lage, der Wasserreichtum, Frucht­
barkeit und das kostbare Eisen haben zu früher Besied­
lung geführt. Auf dem Gipfel steht die spätgotische Kirche 
zweier Heiligen, der Helena und Magdalena. Von ersterer 
erhielt der Berg den urkundlich schon im' 12. Jahrhundert 
geprägten Namen Helenenberg, von der zweiten Heiligen, 
der volkstümlichen, den, der sich heute durchgesetzt hat. 

Wie die Ausgrabungen ergaben, liegen am Südhang 
auf dem Magdalensberg aus dem Jahre 15 vor Christi ißau-
ten römischer Zeit. Der Name der großen Bergstadt ist 
nicht überliefert, da sie abseits der römischen Reichsstraße 
liegt. Die Stadt dürfte ein Zentrum des norischen König-• 
reiches gewesen sein. Als Pioniere der friedlichen Indu- �-; ·
strie. haben sich schon seit dem frühen ersten Jahrhundert 
vor Christi die Handelsfirmen aus Rom und Aquilea nie­
dergelassen. Ihre Vertreter und ihr Personal sind nicht 
nur die Kenner der Handelsbeziehungen, sondern auch 
die des Landes und seiner Bewohner geworden. Auf sie 
stützte sich dann die römische Okkupation. Die Bauten 
sind, wie die Inschriften ergeben, im Jahre, 2 vor Christi 
aufrecht gestanden. Das Reich hat auf dem Magdalens­
berg auch eine Garnison unterhalten. Nach den Grab­
steinen von im Dienste verstorbenen Soldaten standen 
den Besatzungskommandanten Legionäre der 8. Legion, 
Hauptquartier Poetovio (Pettau) und eine Abteilung im 
Lande rekrutierter Gebirgsjäger, die „Cohors prima mon­
tanorum", zur Verfügung. 

Die Blütezeit der römischen Siedlung auf dem Berg 
fällt zusammen mit der 60jährigen Okkupation (15 vor bis 
45 nach Christi). 

Der überraschend gute Erhaltungszustand der Ruinen, 
welche die ältesten Römerbauten der Ostalpen darstellen, 
bieten dem Besucher den Anblick, wie es ungefähr um 
die Zeit um Christi Geburt gewesen ist. 

Die wichtigsten Funde sind: 
1. Die lebensgroße Bronzestatue eines athletischen

Jünglings (die Spende von Kaufleuten aus Aquilea); 

Die jubilierende Musikkapelle des Landesgen�armeriekommnndos für Steiermack 
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2. Bronzener Greif, der zu einer Apollostatue gehört
hat· 

3. Ma;morner Porträtkopf eines Römers aus dem Ende
des ersten Jahrhunderts nach Christi; 

4. Die urtümliche Weihegabe aus Ton, ein Altvater
im Kahn; 

5. Bauten römischer Zeiten und diverse Grabsteine.

Die Fahrt führte anschließend nach St. Veit an der
Glan, wo ein gemeinsames Mittagessen eingenommen 
wurde. 

In seiner Ansprache bedauerte der Musikoffizier zu­
nächst, daß der Landesgendai-meriekommandant, Gendar­
merieoberst Franz Zenz wegen dienstlicher Verhinderung 
an der Feier nicht teilnehmen konnte und führte aus, daß 
es nur der Initiative des Landesgendarmeriekommandan­
ten zu verdanken sei, daß die steirische Gendarmerie 
eine so gut ausgebildete Kapelle ihr Eigen nennen kann. 
Die Gendarmeriemusik wurde mit Landesgendarmeriekom­
mandobefehl E.-Nr. 10.005/48 vom 1. Juni 1948 ins Leben 
gerufen, und es heißt darin unter anderem, daß sich die 
Gendarmeriebeamten, · die für die Mitwirkung in der Gen­
darmeriekapelle des Landesgendarmeriekommandos für 

• 

Gegründet 1921 

BATTERIE·­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 fernrnf 82 25 47 

Offizielle Verkaufutelle ,und Kundendienst der 

Steyr-Daimler-Puch AG 

WIEN XI SCHWECHAT BRUCKa.d.L, 
Hauptstraße 27 

Tel.7218 98 

Hauptplatz 3 
Tel. 77MS6 

Lagerstraße 2 
Tel. 263 

Privatspital für Nervenkranke 
WIE N XIX, OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 63 41 75 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arien
Nervenkranker, Epileptiker, multiple Sklerose. Spezialab­
teilung für Entwöhnung (Alkohol, Mo.). Spezialabteilung für
Schlaganfälle. 

Mitglieder der BUNDESKRANKENKASSE werden au!geno=en 

wirst Du mit 

Steiermark vorläufig bestimmt sind, am Samstag, dem 
26. Juni 1948, um 7.30 Uhr zur ersten gemeinsamen Zu­
sammenkunft und allgemeinen Instrumentenüberprüfung,
in tadelloser Gendarmerieuniform beim Landesgendar­
meriekommando in Graz, Karmeliterplatz 3, Musikprobe­
saal mit den Musikinstrumenten hoher Stimmung - Wie­
ner 'Stimmung (nicht tiefe Stimmung - normale Stirn-

. mung) - einzufinden haben. -
Ihr Könnertum hat die Gendarmeriemusik des Landes­

gendarmeriekommandos für Steiermark in der Zweiten 
Republik anläßlich der Hundertjahrfeiern der Gendar­
merie im Juni 1948 in Wien und Graz, in unzähligen 
öffentlichen Konzerten sowie den alljährlichen Gendar­
meriebällen unter- Beweis gestellt. 

Abschließend gedachte Gendarmeriemajor Colombo in 
einer Gedenkminute des verstorbenen Musikoffiziers, Gen­
darmerieoberstleutnant Franz S c h i  f k o, und des t§dlich 
verunglückten Gendarmeriemusikers, q�ndarmerierayons­
inspektor Erwin D r  a x I e r. 

Die Programmgestaltung lag in den bewährten Händen 
des Musikausschusses unter Gendarmerierayonsinspektor 
Rudolf C h r i s t i n e  r, Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Musikausschusses. 

Spar-_ und Darlehenskasse 
0FFENTLICH ANGESTELLTER 
Registr. Genossenschaft mit beschr. Haftung, Gründungsj. 1886 
Hauptanstalt: Wien IX, Währinger Straße 61 

im eigenen Anstaltsgebäude 
Telephon 33 36 56, Postscheckkonto 10.402 

Spar- und Giroeinlagen 

VON JEDERfyl:ANN OHNE LEGITIMATIONSZWANG 
Personaldarlehen 

our an pragmatisierte öffentlich Angestellte u. Pensionisten -
Sicherung: Gehaltsvormerk an erster Stelle u. Versicherung 
GESCHÄFTSSTELLEN: VERTRETUNGEN: 

Innsbruck, Adamgasse 9 a Graz, Obere Bahnstraße 47 
Linz, Landstraße 111 Klagenfurt, Gabelsbergerstr. 26 

Salzburg, Kaigasse 41 

erhält den Gendarmen jung u. leistungs­
fähig! Geräte u. Ausrüstung für jeden Sport 

KONRAD ROSENBAUER 

Linz, Spittelwiese 11, Fernsprecher 2 36 51, 2 36 52 
L__ ___________ _:_ _________ _ 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
S p o rt s  eh u h-F a c h  w e r k s t ä t t e n  

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich 1 
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Der geräumige Wagen,
vollendet in Schönheit und Technik

Vorrrliegender 4-Takt-Boxer-Motor, Typ Glas, 20 PS bzv<,. 
30 PS • Antrieb über Kardanwelle auf Hinterachse • 
Alle 4 Vorwärtsgänge vollsynchronisiert • Kühlung durch 
geräuschloses Gebläse • Besonders breite Türen • 
Großer Kofferraum im Heck (diebessicher abschließbar) 

• Klimaanlage• 40-Liter-Tank (Aktionsradius ca. 800km) 
• Elegantes Drucktasten • Armaturenbrett e Vollsicht­
Panorama -Scheibe • Blinkaufom;aitl( • und viele andere 
Vorzüge, die der Fahrsicherheit und dem Fahrkomfort 
dienen. 

Preis komplett: T 600 S 32.400.-

T700 S 34.800.-

GENERALVERTRETUNG'· MAXIMILIAN KÖNIGER, WIEN 
LINZ, INNSBRUCK, SALZBURG, BRUCK/M, WR. NEUSTADT 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN ... 
der beim Einkauf Wert auf erstklassige Qualität, Paßform und 
niedere Preise legt, ist das 

BEKLEIDUNG 

WARENHAUS 

,,BI-KRI'' 
Wien V, Schönbrunner Straße 94 

Wien VIII, Lerchenfelder Straße 150 

TEXTILIEN 
SCHUHE 

LEDERWAREN 
WÄSCHE 

LINOLEUM 
TEPPICHE 

PLASTIKW AREN 
WACHSTUCH 

VORHÄNGE 
MODEWAREN 

UHREN 
GOLDWAREN 

Nehmen auch Sie unser überaus vorteil-

haftes Teilzahlungssystem milden 

großen BegUnsligungcn in Anspruch: 

FUr Gcudor111crie und deren Angehörige 

► ohne Anzahlung

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES
(Fortsetzung von Seite 11) 

Abgrenzung zwischen Diebstahl und boshafter Sachbe­
schädigung. 

Zum Tatbestand des Diebstahls ist erforderlich, daß 
der Täter die Sache zu dem Zweck entzieht, um sie zu
behalten oder für sich oder für einen anderen zu ver­
wenden und sie sich dadurch zuzueignen. Nur hicclurch 
ist das Tatbestandsmerkmal „um seines Vorteiles willen"
verwirklicht. Wenn aber die Besitzentziehung keh1en an­
deren Zweck verfolgt, als die Sache zu vernichten oder
sie, wie im gegebenen Falle, aus dem Gesichtskreis des 
Eigentümers zu verbringen, um dadurch etwa bei dem 
Eigentümer Unlustgefühle hervorzwrufen oder seinen eige-
nen Uebermut zu befriedigen, dann liegt ein Handeln um 
des Vorteiles willen im Sinne des § 171 und damit ein 
Diebstahl nicht vor. In einem solchen Falle kommen die 
Bestimmungen des Strafgesetzes über die Beschädigun·g 
fremden Eigentums zum Zuge. Die Beschädigung frem-
den Eigentums besteht nach dem Gesetz nicht nur in 
einer Herabsetzung des Verkehrswertes der Sache durch 
Verletzung ihrer Substanz, sondern in jeder Tätigkeit, 
wodurch die Sache für den Eigentümer unbrauchbar oder 
weniger brauchbar gemacht wird. Daß die Substanz der 
Sache selbst angegriffen werden . müßte, verlangt das 11111/t\ 
Gesetz nicht. Es genügt, daß deren Gebrauchswert be- "r✓ 
einträchtigt wird, was unter Umständen auch ohne Zer­
störung der Substanz eintreten kann. Es kann daher auch 
durch dauernde Gebrauchsentziehung einer Sache, durch 
die deren Substanz der Sache nicht berührt wird, der 
strafbare Tatbestand der Beschädigung fremden Eigen­
tums verwirklicht werden. (Finger II, S. 380 ff, A.-J., 
S. 254, Malaniuk II/1, S. 194, Nowakowski, S.' 181 f., Ritt-
ler II, S. 126; KH. 2934, 3653; SSt. XIV 27, SSt. XXI 73.) 

Da es nach den Urteilsfeststellungen dem Angekl-agten 
und seinen beiden Helfern lediglich darauf ankam, di-e 
Fahne an eine -andere Stelle zu verbringen, ohne daß sie 
damit die Absicht verbunden hätten, sie irgendwie für 
sich oder für einen anderen zu verwenden (daß die 
Fahne letztlich offenbar gestohlen w.urde, muß . bei B�­
urteilung der Tat des Angeklagten außer Betracht blei­
ben), war nach den obigen Ausführungen die Tat des 
Angeklagten mang,els des zum Tatbestand des . Diebst�hls
erforderlichen Handelns um des Vorteiles willen mcht 
als Diebstahl zu werten. Bei dieser Rechtslage kann ui:ier­
örtert bleiben, ob bei einer Beurteilung der Tat �ls Di-eb­
stahl in dem Abschneiden der Schnur, mit ?�r d_ie Fahne
befestigt war, bereits die Verbrechensquallftkati'()n nach
dem § 174 I d StG gegeben wäre. . . .  · 

Es ist aber der Tatbestand einer boshaften Beschadi-
. · ·1 · h aus dem gung fremden Eigentums verwirklicht, wei si� d ß d" 61'vom Erstgerichf festgestellten Sachverhalt ergibt, a 

O t �Täter durch die Entfernung der Fahne _ von dem . r e 
ihrer Anbringung, die damit verbun?ene Losung von ihrer
Befestigung am Mast und ihre Preisgabe du_rch das A�f­
hängen an einer allgemejn zugängliche1;. zu ihrer Anbrm­
gung nicht bestimmten und nicht geeigneten Stelle den, 
Eigentümer bewußt dem Verlust der Fahne ausgesetzt 
haben. (OGH, 29. 3. 57, 5 Os 111; LG Klagenfurt, 11 Vr 2267.) 

Sie decken Ihren gesamten Bürobedarf zu 

günstigsten Preisen bei 

Papiergroßhandel, Bürobedarf, 

Büromaschinen 

Graz, Sackstraße 22 

-►

---► 

---► 

ERZE U G U N G S PRO G R:A MM 

U N  1- BAUTEILE ZUR ZEITSPARENDEN 

AUFBAU PHYSIK 

' nach Prof. Ing. Ernst Roller 

GERÄTE ZUR NEUZEITLICHEN 

EXPERIMENTALCHEMJE 

nach Prof. Dr. Ernst Hauer 

ARBEiTSGERlHE F□R BIOLOGIE UND 

MIKROSKOPIE 

nach Weidmann, Zach 

GERÄTE FOR MATHEMATIK UND 

DARSTELLENDE GEOMETRIE 

UNIVERSITAS-LEHRMITTEL 

GESELLSCHAFT M.B.H. 

Wien III, Bealrlxgasse:3:2, Telephon 72 21 87 

Glühlampen - Leuchtstofflampen 
\ 

Unentbehrlich für jedes Heim 

ELIX-7� -Leuchte 

Ischias 
gegen 

Rheumatismus 

Arthritis 

Zahnschmerzen 

Neuralgien 

„Sorgt für den heimischen Arbeitsplatz, brennt 

E.LIX.:. Lampen"

ALLGEMEINE GLÜHLAMPENFABRIKS­

AKTIENGESELLSCHAFT 

WlEN I, DOBELHOFFGASSE 5, 45 46 61, 45 46 92 

1
SPEZIAL-SI(! 

Kästle Kombination • Torlauf • Ab-
fahrt • Kongreß 

1
Kombination • Riesenslalom 

Kneifol Slalom • Kanone • Diplomat 
Populär 

Fischer S-100 • Komet • Pionier 
Quick 

Blizzard Kombination • Standard 

1
Atomic Kombination 

Amann. Kombination 

Glungezer Esche • Hickory verleimt 

1
Head Standard u. Master, ameri-

kanische Metall-Ski 

Hart amerikanischer Metall-Ski 

Vielfach verleimte Es c h e n s c h i c h t c n • S k i, 

1
Allround, Alpenland, Hagan, Mgtterhorn, 

Planner, Tornado 

Montagen, Lauf- und Oberfiächeobehandlung der 
Ski und Reparaturen werden in nnseren Skiwerk• 
stätlen bestens ond fachgemäß durchgeführt. 

1 oidtnmlanb ltaufh aus
KASTN ER & OH LER 
GRAZ . SACKSTRASSE 1-U 

Ein Bilderlexikon zur Geschichte 

Von der Urzeit bis zur Gegenwart 
Karl Scheldl / llich4rd Kladiva 

Geschichte in Zeittafeln 

32 Tafeln Im Format 25X35 cm in Halblelnen­
mappe S 75.-. 

Ein Lexikon, das nicht nach Stichworten, sondern 
nach dem Ablauf des Zeitgeschehens geordnet ist. 

Klar und übersichtlich gibt dieses Tafelwerk Ant-
. wort auf alle Fragen der Weltgeschichte. 

Jed�m Jahrhundert wird eine Bildtafel gewidmet. 

Mit einem Blick kann nicht nur die Staatenge­
schichte aller Länder, sondern auch deren Kultur, 

Religion, Recht, Wirtschaft usw. abgelesen wer· 
den. 

Durch eine Zeltlinie werden die historischen Ei� 

eignisse, die politischen Zusammenhänge der 
einzelnen Länder untereinander, sowie die mit 
vielen Bildern veranschaulichte Kultur In Ein­
klang gebracht. 

Ein Werk, das jedem geschichtlich Interessierten 
Freude bereitet. 

Lassen Sie sich, bitte, die "Geschichte In Zelt· 
tafeln" von Ih.rem Buchhändler vorlegen. 

Hippolyt-Verlag 
St. Pölten, Llozer Straße 5-7 

1 

.. 
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Gottlieb Auzinger 

1 
Bäckerei - Konditorei - Cafe.- Süßwarenfabrik 

Braunau am Inn 

Salzburger Straße 52 

WIEN, 7., KAIS E R STR. 71 44 06 86 

REGISTRATUR&CHRÄßHE 
AUS STAHL 

Wien X, Wienerberg■lraße 21- 23, Telephon 64 36 11 
Wien 1, Walflschgasse 15, Telephon 52 34:16 

W�ei R.Gabriel 
Klagenfurt 

Kaufmanngasse 7 Telephon 5819 

@: 
;;

OMÖBEL'
:

US AM NEUTOR 

SALZBURG, Hildmannplatz 1a, Tel. 3490 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

WIEN XII 

LASKEGASSE 17 

TELEPHON 648165 

BEKLEIDUNG 
WÄSCHE 
SCHUHE A.KUCHLHUBER

KUFSTEIN - TEL. 22 26 

Se,ld,id(,, SCHUHERZEUGUNG

BLUDENZ· S'i'URNENOASSE.4 e TELEPHON 2757 

Stiefel fllr Oendarmerlebeamte 
• nach Maß S 500.-

Bel Mehrbestellungen kommt Firmen-Chef 
• los Haus. 

Auch Stlelletten werden nach Maß angefertlgL 

Pinzgauer Molkereigenossenschaft 

Zell am See - Saalfelden 

reg. Gen. m. b. H. in Zell am See 

- - -- - ---------

GLOCKEN AUS ECHTER BRONZE 

IN ALLEN 

GRÖSSEN UND TÖNEN 

ELEKTR O-LÄUTEMAS CHINEN 

.HERFORD' 

METALLGUSS AUS MESSING 

ROTGUSS UND BRONZE 

SÄUREFESTE BRONZEN 

BLEI- UND NICKELBRONZEN 

Oberösterreichische 

Glocken- und Metallgießerei 

St. Florian Ges. m. b. H. 

St. Florian bei Linz fi ....... , 167, 168 - ·--·' 02 3" 

GEBRüDER WOERLE 
Käsefabrikation und Gr-oßhandel 

Seekirchen bei Salzburg 

Telephon 204 

Milchwerk in Henndorf 

bei Salzburg, Telephon 3467 

Erzeugungsprogramm: 

Feinste Teebutter, Edamer, 

Tilsiter, EmmentaJ.er, Schmelzkäse 

eine 

� 

Erfrischun 

DSTERREICHISCHE 
ROHRBAU 

Ges. m. b. H. 

PAOJEKTIEAUNG UND 

MONTAGE VON 

Höchstdruckrohr l e i hrng e n 
In dustr i e  - Rohrl eitungen 
Gas rohrn etz en 
Wass erversorgungsanlagen 
T ur bin enrohrl ei  tun gen 
Groß- u. Fernheizungsanlagen 
Entas chungsanlagen 
S p rinkl eranlagen 
Stahl rohrgerüsten 

WIEN 
Telephon 65 37 07 Serie 

Fernschreiber 01 2396 

SALZBURG 

71477 

23 
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LIKÖRE 

Kaufhaus Triumph, Innsbruck 
oberhalb der Triumphpforte - Telephon 5997 

Herren- und Damenwintermäntel 

Sportsakkos,Anzüge 

Skihosen, Anoraks, Pullover und Flanell­

hemden in enorm großer Auswahl 

Burschen- und Knabenbekleidung aller Art 

nur im Kauihaus TRIUMPH

Erstklassige Ware, große Auswahl und vor 

allem preisgünstig 

Te i lza h l u n g e n  b i s  zu 5 Mo n ats r ate n 

llo,Jd;ee� 

STEIRISCHE KÄSE 
mit der Marke „Panther" 

vom 

MOLKEREIVERBAND 
Graz, Elisabethstraße 11 

l--�------
- ----- --------------------------------�

BERTHOLD & STEMPEL GES. M. B. H.
G raph is ch es Fa chges ch äf t • Schl'iftgießerei und Messinglinienf abrik 

Maschinen und sämtliche Beda rfsartikel für das graphische 
Gewerbe und für a lle p apierverarbeit enden Betrie be 

Wien V. Grüngasse 16a Telephon 434641 Serie 

KARL hoL�' 
MOTORENTEILE 

NO VA- Kolben und- Kolbenringe, 
SEEGER • Originalsicherungen, 

IWECO • Kolbenbolzen u. Zylinqer­
büchsen, CANCELLA-Lagerschalen 
WIEN, VI. MARIAHILFER STRASSE 91 . 

Tel.: 43 41 86 - FS 01/2225 
Auslieferungslager: VI. Otto-Bauer-Gasse U 

Tel.: 48 3151 - Tel.-Adr.: Motorservice Wien 

IHRE AUSSTATTUNG IN 

TEPPICHEN - VORHÄNGEN 
Möbelstoffen, Linoleum 

Belldecken, Federbeilen 

Bell- und Tischwäsche 

bei 

ALTER '.MARKT 2 ,, TELEPHON 81257 

NACH 90 MINUTEN SCHN ELLZUGS• ODER AUTOFAHRT 
VON WIEN MIT DER 

RAXBAHN-
IM H OCHGEBIRGE! 

Kombinierte Bundesbahnkar­
ten Wien - Rax Bergst:xlion -
Wien S 55.90. � Ermäßigte 
Berg- u. Talfahrkarlen S 25.-. 
Vorzügliche Verpflegung in 
der Berg- und der Talstation. 
Modeme Fremdenzimmer in 
der Bergstation. 

Auskünfle: 
Verwallung der Raxbahn 
Wien 1, Opernring 81 
Tel, 52 74 49 ,__,j_'.Y' 

Internationale Getreide- und 

Waren-Handels-Aktiengesellschofl 

Wien 1. Heidenschuß 2 
Telephon 63 86 41 , Telegramme: • Vigor• 

F emschreiber: 

Auslandsverkehr 1685 , Inlandsverkehr 1970 

IMPORT UND GR OSSH AND E L

1 
• 1

INNVIERTLER VERLAG 

Josef Slampfl u. Co., Gas. m. b. H. 

Buchdruckerei, Papierwaren 

Braunau am Inµ, Oberösterreich 

Stadiplatz 36 

Stoffe für Ihre 

Kleidung 

Schlafdecken und Vorhangstoffe 

s eit  60 Jahren gut und preiswert bei 

C. N I E DE R S U S S
' Wels, Eck� Ringstraße - Schmidtgasse 

Wolfurt , Vorarlberg 

Erzeugnisprogramm: 

Anoraks, Ski- und 

Modehosen ftlr Damen, 

Herren und Kinder, 

Weekend- und Camplng­

bekleldung in modischen 

Modellen und 

erstklassigen Quallt!Hen 

25 
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flionel 
WIEN I, SEILERGASSE 4

Seit 1783 . . . ETTFEDEBH 
-

B
ETTEH 

ETT- UHD TISCHWISCHE 
vom F a ch ges chäf t mit grö!lt e r  Au swahl 

GEORG HARTL · SALZBURG 
Griesgasse 15 Ruf 81426 Goldgasse 12 

-

olivetti 
Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen 

Albin Aspernig 
BÜR O M ASCH IN E N H AUs· 

Klagenfurt 
Bahnhofstraße 26 a, Ecke
Telephon 30 06 

Josef Estermanns Wwe.

GROSS- UND EINZELHANDEL 

MIT 

SEIFEN, K_E R ZEN 
U N,D PARFÜMERIE WARE N 

Linz - Urfahr, . Rudolfstraße 22 

.... 

PHOEN IX-Nähmaschinen 
Schreibmaschinen 

Fahrräder 

in fco{Ju �QJ.J, 

KOBERG ER 
Salzburg, Getreidegasse 38 
Telephon 81376 

Günstige Teilzahlungen 

-DIE FÜHRENDE QUALITÄTSMARKE
SEIT 1850 

C. TRAU, WIE N  I, WILDPRETMARKT 7
Telephon 6312 06 

Tee-, Rum- und· Cognac-Import, 
Spiriluosen- und Fruchtsäfte-Erzeugung 

A ;. B E R T H. 

(i:iC\ 
FAFIRRÄDER, 

WIEN I, 
ELISA BETHSTR. 5
TELEPHON 67 6533 

, 

WIEN XXI. 
BRÜNNERSTR. 45

TELEPHON 37 22 806 

MOTORRÄDER -KINDERFAHRZEUGE
SÄMTLICHES ZUBEHÖR -
EIGENE WERKSTÄTTEN 

EIN QUALITÄTSBEGRIFF SEIT 1845 

RUM WEINBRAND FEINSTE LIKÖRE 

A. JANOT.A

LIKÖR- UND SPIRITUOSENFABRIK 
LINZ - URFAHR 

Modeme Herrenkonfektion und Herrenwäsche 

bringt das 

Kaufhaus 

Graz, Schmiedgasse 12, Tel. 88 6 02 

• 

Salz b�ger ! Versichert euer Hab und Gut bei der einheimischen

Salzburger Landes-Brandschaden-Versicherungs-Anstalt 
S alzburg, Auersperg straße 9 Gegrüncle t 1811 

r:e'f-ü{Je 
ACH 
ußkrem 

Flüssig 

.LINOLEUM 
WACHSTUCH 

PLASTIK 
TEPPICHE 

BETTVORLEGER 
LÄUFER 

VORHANGSTOFFE 
MÖBELSTOFFE 

REGENMÄNTEL 

Niederlagen in Wien 

1., Kärntner Straße 1, 622210 8 ., Lerchen felderStr.164, 330181 
1., Kärntner Straße 63, 66 66 09. 9., Alserstraße 20, 33 63 21 
1 ., Wollzeile 13, 52 3864 9., AlserbachstraBe12, 321426 
3., Landstr. H anptstr. 32, 726417 lj)., Favorlte.nstraße97, 64 37R9 
6 ., Marlahll ferStr aBe35, 431153 16., Marl ahilferStraBel91,li4 31 43 
7 ., Marl ahilferStraBe 104, 442486 . -16., Ott akrln gerStraBe39, 337696 

17 ., Kalvarlenberggasse46, 45 6684 
Graz I Linz 

Murgasse 3, Tel. 821 64 Landstraße 38, Tel. 25 0 57 

Innsbruck Salzburg 
An l chstraBe 3, Tel. 3110 \ Platz! Nr. 2, Tel. 6362 ·. 

• D E S TILLERIE, LIKÖR- UN D
• F R UCH TS A FT E  R Z E U  G UN G

INHABE R:TO NISPEER 

T. REISETBAUER
LI N Z, NIEDERRElTHSTRASSE 37 
RUF 2 23 84 

1 
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BOHNER. 
. 

•Wolle• Wäsche• Stoffe• Konfektion
kaufen Sie seit 1898 bestens bei 

OPFER KU-CH 
SALZBURG, UNIVERSITÄTSPLATZ 9 

SCHIFFSWERFT LINZ 
AKT lE N GESELL SC ff A F T' 

GEGRÜNDET 1840 

Alle Arten von Flußschiffen und kleine 

Seeschiffe, Schiffsreparaturen und Zube­

hör, Kessel-, Behälter- und Appi:rratebau, 

Maschinenbau und Stahlbau, Reparatur 
von Lokomotiven und W aggons,-Baukräne 

(Lizenz nLlebherr"), _Müllwagenaufbauten 

(Lizenz nHaller"), Zementsilos 

Zwei elektrische Schiffsaufzüge, 

ein 30-t-Laufsteuerkran 

LINZ-DONAU, HAFE_NSTRASSE 61 

Telephon:· 2 66 16 Tel�x: 02-186 

M U S I K· I N S T R U M E N T E 

jetzt in allen Fachgeschäften erhältlich 

f 

. j. c 
s kleinen Anfanien wuchs In we-

� nlgen hhrzehnten unse_rumfan&rel­

ches Unternehmen. das heute mehr 

• . . . • denn je den Wünschen seiner Kun-

1 1 den entsprechen kann. 

RUF-BUCHHALTUNG 

j Wien l,Stock-irn-Eisen-Platz 31 

�---------------,------

BÜRO- UND KLEINMÖBELERZE"CGUNG 

J. FRANZ LEITNER
WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 
TELEPHON 444537 

AUSLIEFERUNOSLAOER 

• Steiermark: Fa. Ludwig & Co. 
Graz, N�utorgas�P. 47 
Telephon 45 43 

• Tirol: Fa. Otto Schutz 
Innsbruck, Marla-11hereslen­
Straße 19 
Telephon 66 63 

r 

Begräbnisse (Erd- und Feuerbestattung), Exhumie­
rungen und Überführungen besorgt die 

STÄDTISCHE 
BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

DAS HAUS, DAS NUR PELZE FüHRT! DAS HAGS, DAS 
-

ö 

� ► 

� Feine Pelze aller Art � 
w _________________ q 
N Ul 

� fert ig und nach Maß aüs eig. Werkstätte � 
p...

(/J 

� im Fachgeschäf t 
az !:d 

� HANS SCHNEIDER � 
� Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 4, Tel. 68 3 81 � 
< � 
:I: C 

--� 
B E1 Q U E M E T E I L Z A H L U N G ! � 

W,o � 
DAS HAUS, ·DAS NUR PELZE FOHRT! DAS HAUS, DAS 

Drogerie Weinkopf 
Dr„ K. u n d  M r. E. Z echn er 

Graz, Südtirolerplatz 1 

FILIALEN: Anncnstraße 67 (Bahnhof) 
„Sanitas", Kaiser-Josef-Platz 2 

POSTVERSAND 

WIENER ALLIANZ 
\llRSiCH E RUNGS· AKTIE NG ES E.LJ.S CHAff 

ZENTRALE: 1 
WIEN I, OPERNRING:3-5 

. FILIALDIREKTIONEN. 
IN ALLEN LANDESHAUPrSTAB'l'EN 

G ESCH,ll.FTSSTELLEN 
IM GESAMTEN BUNDESGEBIET 

ALLE VERSICHERUNGSZWEIGE 

Z e n t r a 1 e (a u c h Na c h t d i e n s t) : 
Grazbachgasse 48, Telephon 94 1 48 und 87 5 62 

F i 1 i a 1 e n: Landeskrankenhaus, Telephon 32 3 25, Gleis­
dorf und Gratwein 

F e u erball e und Ur n�n fr i e d h o f, Telephon 21015, 

Salzburger Stadtwerke 

ELEKTRIZITÄTSWERKE 

FERNHEIZKRAFTWERK 

GAS- UND WASSERWERKE 

VERKEHRSBETRIEBE 

Abgabe 1957 

207 Mill. kWh 
Strom ,i 

7 Mill . m3 Gas 
8 Mill. m 3 Wasser 
118.000 Tonnen 
Dampf 

26 Millionen ·Fahrgäste wurden durch Obu s, Auto­
bu s, Festungsbahn, Mönchsberglift und Lok albahn. 
befördert 

--, 
Herren- und 

Ferti'g 
Knabenbekleidung jund nach Maß 

Uniformen und Effekten 

Spesenfreie Teilzahlungen - "Nachn ahmeversand 

urr •u 

WIEN VII; Mariahilfer Straße 22 
Te\ephon 44 4 6  25 

JÄGER MöBEL 

SAALFELDEN 

HAUSHALTS SEIFEN 
TOI L ETTESEIFEN 

WASC H MIT T E L 
T U .R M I N S C H R O L I T 

FRANZ 

.SCHR-DLL 

29 
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Kijchenmöbel SW-Möbel 
Einbauküchen 

Verkaufsstell.e Wphnzimmer 
Schlafzimmer 
Fremdenzimmer • -

Büromöbel 
/:. rannPolstermöbel] 

a1taJ1•B Bodenbeläge: 
Thelon-Pegulan •• 
Terragomme 

!,,_,4 

Floerfex 
Rankweil 

Gummi 30-

,,RED·EVENTZA
11

Petroleum - Handels- u. Industrie -Aktiengesellschaft 

W I�N IV, PRINZ-EUGEN- ST RASSE 68 

Tel e p h o n  '651641 Serie 

Großtankanlage am Praterspitz 
für sämtliche Mineralölprodukte 
Benzine, Gasöl, Motorenöle 
T e  1 e p h o n 55 06 42 

Sämtliche Mineralölprodukte 

S1eink0-tJLeF- -SKIS CHUHE

mit hohem Schaft 

für R ennläufer und T ourenfahrer 

MEI ST E RAR B_E IT 

Ebensee, Oberösterreich 

Hade-lif# 
alle Hausratsartikel 

ElSENHANDL UNG 

Adolf Ed. Leithe 
LINZ / MOZARTSTRASSE 27 

RADIO BETRIEBE 

' Graz, Südtiroler Platz 10

Stegersbach  44 

Alle  Neuheiten: 

Wir. nehmen- Ihren alten Apparat 
zurück und leisten günstige Teil­
zahlung Fernsehen 

Telephon 95 311 und 81252 

STREIN, Klagenfurt, Bahnhofstr. 35 
Auch in Raten ohne Aufschlag! 

·MAX LEITNER, Polstermöbel und Matratzen
Linz, Wiener Reichsstraße 44 / in reicher Auswahl - zu billigsten Preisen /

Telephon 25 1 83 

. 

1� 

Besuchen Sie das Augusli�er-Bräuslübl Kloster MOiin in Salzburg 

PHOTO� KIN 0 
NE UHE I T E N-B E R A T E R 

100 Seilen, 400 Abbildungen, erscheint im: . 

• November. Er ist für jeden Photofreund un­
entbehrlich und wird kostenlos zugeschickt
von

HERLANGO PHOTO 

Wiee VI, Mariahilfer Straße 51/II 

BÜROMASCHINEN 
- BÜROBEDARF

HASEN O R L, 
ULRICH&CO. 

ROH-REN HOF 
Wien IV, Wiedner Hauptstraße 30-34, T,�I. 43 36 46 

fflATADOR 
das beste Geschenk 

■ Einkauf

'■ Verkauf 

■ Umtausch

WIEN lX, SCHLICKGASSE 2 und 6 

s 70.- BIS S 130.- EINTAUSCHVERGÜTUNG

geben wir für jedes alte-L aufwerk beim Kauf eines nel).en

LAUFWERKES oder PLATTENSPIE LERS

Monatsraten von S 37 .37 bis S 76.05 / Postversand portofrei 

Bitte verlangen Sie unser Sonderangebot! 

Telephon 66 41 86, 56 11 12 

Eigene Reparaturwerirstätte 

RADIO WALTER 
. Salzburg, Maxglaner Hauptstraße 22 

T elephon 31 74 

Genau bei der Obushaltestelle Noppinger, 

31 
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Seit 1869 

A. KAP·SREITER

Schärding 
Kapsreiier Ges. m. b. H. Wien 

Kapsreiier Ges. m. b. H. Graz 

Kapsreiier Ges. m. b. H. Salzburg 

Kapsreiier Ges. m. b. H. Schärding 

Brauerei 

Ziegelei 

Granit- und 

Schotterwerke 

Straßenbau 

Hoch- und 

Tiefbau 
Eisenbahnoberbau 

' 

Vorarlberger 

Landes-Feuerversicherungs­

Anstalt 

Bregenz, Bahnhofstraße 35 

Fernruf 2155 Serie 

Das heimische Versicherungsinstitut 1 

88 
II! WAIIL DES HERRN, 
PER SICH ZU KLEIDEN WEISS 

•


